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Ein gesegnetes Weihnachts-
fest und ein gesundes, 
glückliches Jahr 2023 
wünscht Ihnen
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Wir freuen uns auf Sie!Wir freuen uns auf Sie!Wir freuen uns auf Sie!Wir freuen uns auf Sie!Wir freuen uns auf Sie!
Mit herzlichen Grüßen

Ihre Si Rautenberg-Otten
mit allen Mitwirkenden bei Rautenberg Media

Liebe Leserinnen, liebe Leser,
Verehrte Kundschaft,

Was war nochmal „Corona“?
Beinahe, ist uns der Fakt, dass
eine Corona-Erkrankung mit
Langzeitfolgen oder sogar töd-
lich verlaufen kann, abhanden-
gekommen.
Der Sommer 2022 war einfach
wunderbar. Wir durften verreisen,
gemeinsam feiern, tanzen, lachen,
uns umarmen - verschobene Fes-
te feiern. Doch gleichzeitig schlu-
gen auch wilde Informationswel-
len über viel zu viel Hitze und viel
zu wenig Wasser, die kriegeri-
schen Auseinandersetzungen in
der Ukraine und der damit zu-

sammenhängenden Energiekrise, sowie 1001 mehr oder minder
gute Ideen der Politik mit allem umzugehen, über uns zusammen.
Was wird, was kommt, wer - wo - was? Die Politik drehte sich um
180 Grad - wer hätte gedacht, dass grüngesinnte Politiker einstmals
aufbrächen, lang und weiß gewandete Prinzen um wertvolle Öle im
wahrsten Sinne des Wortes „anzupumpen“?
Myrrhe, Weihrauch und wertvolle Öle - das kommt uns doch in
dieser Jahreszeit irgendwie bekannt vor. Auch in diesem vergange-
nen Jahr lernten wir wieder neue Begriffe, wie z.B. das Wort
„Gaspreisbremse“. Fast abgeschaltete Atommeiler werden wieder
angeworfen, weil es anders einfach nicht geht, oder zu gehen
scheint. Die Ölheizung in Omis altem Haus ist plötzlich wieder „in“.
Wir lernen, dass Myrrhe und Weihrauch ganz nett sein mögen -
aber wer braucht das schon. Wären andere Geschenke der Könige
an Jesus - sagen wir Pampers und Kartoffelpüree - vielleicht weitaus
passender gewesen? Vielleicht waren die drei Weisen aus dem

Morgenland ähnlich der drei (und mehr) Weißen aus unserer Ampel-
regierung gefordert, neue Wege zu gehen und wussten mitunter
auch nicht so recht wie, weshalb und wohin? Beten wir gemeinsam
in dieser vorweihnachtlichen Zeit für gute und richtige Gedanken
und Taten unserer Regierenden und aller Mitmenschen, die etwas
zu sagen haben oder unter den derzeitigen Umständen leiden.
Lassen Sie uns gemeinsam Toleranz, Nachsichtigkeit und Geduld
mit unserem Nächsten üben, auch wenn die derzeitigen Zeichen für
die Zukunft in vielerlei Hinsicht nicht rosig aussehen, ist es wichtig
den guten und freundlichen Dialog zu pflegen.
Sie haben uns die Sie haben uns die Sie haben uns die Sie haben uns die Sie haben uns die TTTTTreue gehalten - dafür dankreue gehalten - dafür dankreue gehalten - dafür dankreue gehalten - dafür dankreue gehalten - dafür danken wir Ihnen allen vonen wir Ihnen allen vonen wir Ihnen allen vonen wir Ihnen allen vonen wir Ihnen allen von
ganzem Herzen!ganzem Herzen!ganzem Herzen!ganzem Herzen!ganzem Herzen!
Danke, dass Sie da sind!Danke, dass Sie da sind!Danke, dass Sie da sind!Danke, dass Sie da sind!Danke, dass Sie da sind!
Wir wünschen fröhliche Wir wünschen fröhliche Wir wünschen fröhliche Wir wünschen fröhliche Wir wünschen fröhliche WWWWWeihnachtstageeihnachtstageeihnachtstageeihnachtstageeihnachtstage,,,,, Momente mit tiefemp- Momente mit tiefemp- Momente mit tiefemp- Momente mit tiefemp- Momente mit tiefemp-
fundenen Gefühlen des Glücks, der Dankbarkeit und Zufrieden-fundenen Gefühlen des Glücks, der Dankbarkeit und Zufrieden-fundenen Gefühlen des Glücks, der Dankbarkeit und Zufrieden-fundenen Gefühlen des Glücks, der Dankbarkeit und Zufrieden-fundenen Gefühlen des Glücks, der Dankbarkeit und Zufrieden-
heit.heit.heit.heit.heit.     Wir freuen uns darWir freuen uns darWir freuen uns darWir freuen uns darWir freuen uns darauf mit Ihnen in das Jauf mit Ihnen in das Jauf mit Ihnen in das Jauf mit Ihnen in das Jauf mit Ihnen in das Jahr 2023 zu startenahr 2023 zu startenahr 2023 zu startenahr 2023 zu startenahr 2023 zu starten
und wünschen Ihnen 365 neue und wünschen Ihnen 365 neue und wünschen Ihnen 365 neue und wünschen Ihnen 365 neue und wünschen Ihnen 365 neue TTTTTage in Gesundheit,age in Gesundheit,age in Gesundheit,age in Gesundheit,age in Gesundheit, Zuversicht, Zuversicht, Zuversicht, Zuversicht, Zuversicht,
Courage, inneren und äußeren Frieden sowie Gottes Segen.Courage, inneren und äußeren Frieden sowie Gottes Segen.Courage, inneren und äußeren Frieden sowie Gottes Segen.Courage, inneren und äußeren Frieden sowie Gottes Segen.Courage, inneren und äußeren Frieden sowie Gottes Segen.
Wir freuen uns darauf, Sie auch weiterhin mit lokalen Inhalten zu
informieren.
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Kabarett-Abo 2023

Robert GriessRobert GriessRobert GriessRobert GriessRobert Griess

Gero GröschelGero GröschelGero GröschelGero GröschelGero Gröschel

Inka MeyerInka MeyerInka MeyerInka MeyerInka Meyer

IIIIInka Meyer - Olaf Bossi - Konradnka Meyer - Olaf Bossi - Konradnka Meyer - Olaf Bossi - Konradnka Meyer - Olaf Bossi - Konradnka Meyer - Olaf Bossi - Konrad
Beikircher und Robert GriessBeikircher und Robert GriessBeikircher und Robert GriessBeikircher und Robert GriessBeikircher und Robert Griess
im Paketim Paketim Paketim Paketim Paket
Ein hochwertiges, abwechslungsrei-
ches und verlockendes Kabarett-
programm erwartet Sie im kom-
menden Jahr in Nümbrecht.
Samstag,Samstag,Samstag,Samstag,Samstag, 25. 25. 25. 25. 25. F F F F Februarebruarebruarebruarebruar,,,,, 20 Uhr (Ein-
lass: 19.30 Uhr)
„Zurück in die Zugluft“„Zurück in die Zugluft“„Zurück in die Zugluft“„Zurück in die Zugluft“„Zurück in die Zugluft“ mit InkaInkaInkaInkaInka
MeyerMeyerMeyerMeyerMeyer
Als Kind war jeder Tag ein Sonntag.
Als Student immer Freitag. Und heu-
te ist irgendwie ständig Montag.
Die Work-Life-Balance zu finden
gleicht einem Hochseilakt ohne
Netz. Und um diesen Stress abzu-
bauen, betreiben wir Extremsport!
Und laufen dreimal täglich Amok.
Unser Alltag ist ein Ausnahmezu-
stand, der zur Regel wurde. „Zu-
rück in die Zugluft“ von Inka Meyer
ist eine hochkomische Suche nach
dem verlorenen Spaß im Leben und
eine heitere Kampfansage gegen
die unerträgliche Seichtigkeit des
Scheins. Im Anschluss an diese Show

Welt unter, von Ukraine bis Klima-
wandel, von Facebook bis Netflix:
Überall Dystopien statt Utopien.
Doch Robert Griess hält dagegen:
Unter dem Motto „Wir retten die
Welt!“ zündet der Kölner Kabaret-
tist ein satirisches Feuerwerk und
bringt wie kein andrer die Verhält-
nisse zum Tanzen. Dieser Bühnen-
Alchimist verwandelt all die The-
men, die schlechte Laune machen,
in Kabarett-Gold. Heraus kommt
ein überbordendes Spektakel der
Hochkomik: Wer bei Griess lacht,
lacht am besten!
Sichern Sie sich die letzten Sichern Sie sich die letzten Sichern Sie sich die letzten Sichern Sie sich die letzten Sichern Sie sich die letzten Abos fürAbos fürAbos fürAbos fürAbos für
unsere Kabarettveranstaltungenunsere Kabarettveranstaltungenunsere Kabarettveranstaltungenunsere Kabarettveranstaltungenunsere Kabarettveranstaltungen

werden Sie laut ausrufen: „Freun-
de! Wenn ihr Probleme braucht, ich
bin immer für euch da.“
Freitag, 5. Mai,Freitag, 5. Mai,Freitag, 5. Mai,Freitag, 5. Mai,Freitag, 5. Mai, 20 Uhr (Einlass:
19.30 Uhr)
„Endlich Minimalist“„Endlich Minimalist“„Endlich Minimalist“„Endlich Minimalist“„Endlich Minimalist“ mit Olaf
Bossi
Brauche ich das wirklich? Oder kann
das weg? Diese Frage hat sich Olaf
Bossi vor einigen Jahren gestellt.
Während sich in Wohnung, Kalen-
der und Kopf Gegenstände, Termi-
ne und Gedanken türmten, war das
Konto immer viel zu schnell leer
und es fehlten Zeit, Freiheit und
Zufriedenheit. Welche Methoden
des Aufräumens und Ausmistens
grandios funktionierten und welche
floppten, das hat Olaf Bossi auf ei-
ner zweijährigen Abenteuerreise
durch den Minimalismus Kosmos
erkundet.
FFFFFreitag,reitag,reitag,reitag,reitag, 15. 15. 15. 15. 15. September September September September September, 20 Uhr (Ein-
lass: 19.30 Uhr)
„Rheinisches Universum“„Rheinisches Universum“„Rheinisches Universum“„Rheinisches Universum“„Rheinisches Universum“ mit Kon-Kon-Kon-Kon-Kon-
rad Beikircherrad Beikircherrad Beikircherrad Beikircherrad Beikircher
Wer sind eigentlich die Aliens: die
Imis oder die Einheimischen? Im
rätselhaftesten aller Universen ist
vieles anders: die Sprache, der Kar-
neval, die Kirche, die Politik, die
Wirtschaften, das Essen, die Kran-
kenhäuser und so weiter. Beikir-
cher erzählt und weiß, wovon er
spricht. Sein neues Programm ist
eine kleine Bilanz aus 57 Jahren
Leben im rheinischen Universum.
Samstag,Samstag,Samstag,Samstag,Samstag, 4. 4. 4. 4. 4. November November November November November,,,,, 20 Uhr (Ein-
lass: 19.30 Uhr)
„Apocalypso, Baby“„Apocalypso, Baby“„Apocalypso, Baby“„Apocalypso, Baby“„Apocalypso, Baby“ mit RobertRobertRobertRobertRobert
GriessGriessGriessGriessGriess
Jeden Tag geht in den News die

Veranstaltungen der Senioren-Insel Nümbrecht

2023 in der 2. Kategorie und spa-2023 in der 2. Kategorie und spa-2023 in der 2. Kategorie und spa-2023 in der 2. Kategorie und spa-2023 in der 2. Kategorie und spa-
ren Sie!ren Sie!ren Sie!ren Sie!ren Sie!
Nur 69 Euro in der zweiten Katego-
rie.
Und noch ein Vorteil: Für Sie als
Abonnent halten wir die besten Plät-
ze in der Kategorie 2 reserviert.
Alle Kabarettveranstaltungen fin-
den unter Berücksichtigung der ak-
tuell geltenden Corona-Bedingun-
gen statt.
Weitere Infos sowie Kartenreser-
vierungen:
Tourist Information, Hauptstraße
16, 51588 Nümbrecht
touristinfo@nuembrecht.de oder
Tel. 02293 - 302302

Fotos: SeniorenInselFotos: SeniorenInselFotos: SeniorenInselFotos: SeniorenInselFotos: SeniorenInsel

Veranstaltungstermine der Seni-Veranstaltungstermine der Seni-Veranstaltungstermine der Seni-Veranstaltungstermine der Seni-Veranstaltungstermine der Seni-
oren - INSEL Nümbrechtoren - INSEL Nümbrechtoren - INSEL Nümbrechtoren - INSEL Nümbrechtoren - INSEL Nümbrecht
Monat JMonat JMonat JMonat JMonat Januaranuaranuaranuaranuar.....
Kaffeestunde für Seniorinnen undKaffeestunde für Seniorinnen undKaffeestunde für Seniorinnen undKaffeestunde für Seniorinnen undKaffeestunde für Seniorinnen und
Senioren der Gemeinde Nüm-Senioren der Gemeinde Nüm-Senioren der Gemeinde Nüm-Senioren der Gemeinde Nüm-Senioren der Gemeinde Nüm-

brecht in der Cafeteria vom Ernst-brecht in der Cafeteria vom Ernst-brecht in der Cafeteria vom Ernst-brecht in der Cafeteria vom Ernst-brecht in der Cafeteria vom Ernst-
Christoffel-Haus.Christoffel-Haus.Christoffel-Haus.Christoffel-Haus.Christoffel-Haus.
WWWWWann:ann:ann:ann:ann: Am Dienstag, 03.01.2023
von 15.00 Uhr bis 16.30 Uhr.
Mit Programm und Moderation

Veranstalter: Senioren - INSEL
Nümbrecht
Ansprechpartnerin: Karin Jehnes
Tel.02293 / 80122

Veranstaltungsort: Ernst - Chri-
stoffel - Haus,
Nümbrecht, Höhenstraße 4 - 8
Eintritt frei.
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Würdiges  
Sterben –  
mitten im Leben
• Palliativ-medizinische Versorgung

• Psychosoziale Begleitung

• Unterstützung für Gäste & Angehörige

• Kostenfrei bei ärztlicher Bescheinigung

Johanniter Tageshospiz Oberberg 

Tannhäuser Str. 29a 

51674 Wiehl 

Telefon 02262 69220 

tageshospiz.wiehl@johanniter.de

Was ist das eigentlich, ein Tageshospiz?
AnzeigeAnzeigeAnzeigeAnzeigeAnzeige

Aktuell werden wir als Johan-
niter immer wieder gefragt:
„Was macht ihr da eigentlich
im Johanniter-Tageshospiz? Ihr
seid doch schon in der ambu-
lanten Hospizarbeit aktiv und
habt mit dem Johannes-Hos-
piz Oberberg in Wiehl eine sta-
tionäre Einrichtung?!“
Die Frage ist berechtigt, denn
es gibt noch nicht viele Tages-
hospize in Deutschland. Mit
unserem Johanniter-Tageshos-

piz gehen wir also einen noch
recht neuen, einen dritten Weg
in der Versorgung und Betreu-
ung von lebensbegrenzt er-
krankten Menschen. Diese kön-
nen - oft auch zur Entlastung
der Angehörigen daheim - als
Gast tageweise an unsere neue
Einrichtung in Wiehl kommen,
sind abends aber wieder bei sich
zu Hause. Es ist also eine teil-
stationäre Art der Versorgung,
die übrigens mit entsprechen-

der ärztlicher Bescheinigung
auch durch die Kassen gedeckt
ist - dem Gast entstehen für den
Aufenthalt somit keine Kosten,
und auch ein späterer Transfer
in das stationäre Johannes-Hos-
piz Oberberg ist möglich.
Im Johanniter-Tageshospiz ge-
hen unsere Tagesgäste dann
ganz entsprechend ihren persön-
lichen Wünschen individuellen
und Gruppenaktivitäten nach,
die von Kreativtätigkeiten über
Spaziergänge und Aromathera-
pie bis hin zu Seelsorgegesprä-
chen reichen können. Unsere
Tagesgäste erfahren zudem eine
Gemeinschaft unter Gleichbe-
troffenen, kommen mit den eh-
renamtlichen Hospizhelfern ins
Gespräch und werden natürlich
dabei von unserem qualifizier-
ten Team vor Ort pflegerisch ver-
sorgt wann immer es nötig ist.
Auch der Johanniter-Fahrdienst
kann als Zusatzleistung in die
Aufenthaltsgestaltung einge-
bunden werden.
Das Johanniter-Team vor Ort hat
schon die ersten Gäste betreut
und fühlt sich nach dem positi-
ven Feedback von Betroffenen

bestätigt, diese Form der Ver-
sorgung für unsere Region an
den Start gebracht zu haben:
„Wir können lebensbegrenzt
Erkrankten, die weiter zu Hau-
se wohnen möchten, tagsüber
Aktivitäten anbieten und dabei
eine professionelle psychoso-
ziale und palliative Versorgung
sicherstellen. So etwas gibt es
sonst hier im Umfeld nicht, und
gerade die Angehörigen, die
sich oft neben dem Berufsall-
tag noch um den Schwerst-
kranken in der Familie küm-
mern, entlasten wir so wirk-
lich nachhaltig über den Tag
hinweg“, erklärt Jens Stube,
der als Pflegedienstleitung
vom Johannes-Hospiz auch den
Tageshospiz-Bereich betreut
und federführend in dessen
Aufbau eingebunden war. Ge-
meinsam mit seiner Kollegin
Bettina Hüttig-Reusch kann
Jens Stube für Rückfragen zu
einem Aufenthalt im neuen Jo-
hanniter-Tageshospiz direkt
kontaktiert werden: Telefon
02262 - 6922-0 oder per E-Mail
tageshospiz.wiehl@
johanniter.de.

Unsere Kaffeestunde findet nurUnsere Kaffeestunde findet nurUnsere Kaffeestunde findet nurUnsere Kaffeestunde findet nurUnsere Kaffeestunde findet nur
unter unter unter unter unter VVVVVorbehalt statt.orbehalt statt.orbehalt statt.orbehalt statt.orbehalt statt. Bitte Bitte Bitte Bitte Bitte,,,,, in- in- in- in- in-
formieren Sie sich.formieren Sie sich.formieren Sie sich.formieren Sie sich.formieren Sie sich.

de), freut sich über Ihren Besuch.
Aus organisatorischen GründenAus organisatorischen GründenAus organisatorischen GründenAus organisatorischen GründenAus organisatorischen Gründen
bitten wir um telefonische bitten wir um telefonische bitten wir um telefonische bitten wir um telefonische bitten wir um telefonische An-An-An-An-An-
meldung bei den meldung bei den meldung bei den meldung bei den meldung bei den Ansprechpart-Ansprechpart-Ansprechpart-Ansprechpart-Ansprechpart-
nern.nern.nern.nern.nern.
Achtung:Achtung:Achtung:Achtung:Achtung: Unser Senioren - Büro
hat eine neue Telefonnummer.....
Sie erreichen uns unter
02293 302 119
Wir bedanken uns für die regeWir bedanken uns für die regeWir bedanken uns für die regeWir bedanken uns für die regeWir bedanken uns für die rege
TTTTTeilnahme an unseren eilnahme an unseren eilnahme an unseren eilnahme an unseren eilnahme an unseren VVVVVerererereranstal-anstal-anstal-anstal-anstal-
tungen im Jahr 2022 und wün-tungen im Jahr 2022 und wün-tungen im Jahr 2022 und wün-tungen im Jahr 2022 und wün-tungen im Jahr 2022 und wün-
schen ein frohes schen ein frohes schen ein frohes schen ein frohes schen ein frohes WWWWWeihnachtsfesteihnachtsfesteihnachtsfesteihnachtsfesteihnachtsfest
und ein friedvolles, gesundesund ein friedvolles, gesundesund ein friedvolles, gesundesund ein friedvolles, gesundesund ein friedvolles, gesundes

Stricken / Häkeln.Stricken / Häkeln.Stricken / Häkeln.Stricken / Häkeln.Stricken / Häkeln.
Wir stricken, häkeln und klönenWir stricken, häkeln und klönenWir stricken, häkeln und klönenWir stricken, häkeln und klönenWir stricken, häkeln und klönen
miteinandermiteinandermiteinandermiteinandermiteinander.....
Wann: Fällt im Januar leider aus.Wann: Fällt im Januar leider aus.Wann: Fällt im Januar leider aus.Wann: Fällt im Januar leider aus.Wann: Fällt im Januar leider aus.
Ansprechpartnerin: Maria Mispel-
kamp Tel. 02293 / 908240
Veranstalter: Senioren - INSEL
Nümbrecht
Veranstaltungsort: Senioren -
Büro (hinterm Rathaus)
Nümbrecht, Hauptstraße 16
Die Nümbrechter Senioren - INSEL,Die Nümbrechter Senioren - INSEL,Die Nümbrechter Senioren - INSEL,Die Nümbrechter Senioren - INSEL,Die Nümbrechter Senioren - INSEL,
(IIIIInitiative NNNNNümbrechter SSSSSenioren
gegen EEEEEinsamkeit für LLLLLebensfreu-

neues Jahr 2023.neues Jahr 2023.neues Jahr 2023.neues Jahr 2023.neues Jahr 2023.
Ihr Ihr Ihr Ihr Ihr TTTTTeam deream deream deream deream der
Senioren INSEL NümbrechtSenioren INSEL NümbrechtSenioren INSEL NümbrechtSenioren INSEL NümbrechtSenioren INSEL Nümbrecht
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Öffentliche Bekanntmachung
1.1.1.1.1. Satzung über die Durchführung eines Bürgerentscheides (Bürger Satzung über die Durchführung eines Bürgerentscheides (Bürger Satzung über die Durchführung eines Bürgerentscheides (Bürger Satzung über die Durchführung eines Bürgerentscheides (Bürger Satzung über die Durchführung eines Bürgerentscheides (Bürger-----
entscheidsatzung)entscheidsatzung)entscheidsatzung)entscheidsatzung)entscheidsatzung)
Inhaltsübersicht
Präambel
§ 1 Geltungsbereich
§ 2 Zuständigkeiten
§ 3 Stimmbezirke
§ 4 Abstimmungsberechtigung
§ 5 Stimmschein
§ 6 Abstimmungsverzeichnis
§ 7 Benachrichtigung der Abstimmberechtigten/Bekanntmachung
§ 8 Abstimmungsheft/Informationsblatt
§ 9 Tag des Bürgerentscheids
§ 10 Stimmzettel
§ 11 Öffentlichkeit
§ 12 Stimmabgabe
§ 13 Vorstand für die Stimmabgabe per Brief
§ 14 Stimmenzählung
§ 15 Ungültige Stimmen
§ 16 Feststellung des Ergebnisses
§ 17 Anwendung der Kommunalwahlordnung und des Kommunal-

wahlgesetzes
§ 18 Inkrafttreten

PräambelPräambelPräambelPräambelPräambel
Aufgrund von § 7 Abs. 1 S. 1 i.V.m. § 41 Abs. 1 S. 2 Buchstabe f der
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen vom 14.07.1994
(GV NW S. 666) in der zurzeit gültigen Fassung und § 1 der Verordnung
zur Durchführung des Bürgerentscheids vom 10. Juli 2004 (GV NW
S.383) hat der Rat der Gemeinde Nümbrecht am 13.12.2022 folgende
Satzung zur Durchführung von Bürgerentscheiden beschlossen:

§ 1 Geltungsbereich§ 1 Geltungsbereich§ 1 Geltungsbereich§ 1 Geltungsbereich§ 1 Geltungsbereich
Diese Satzung gilt für die Durchführung von Bürgerentscheiden aus-
schließlich per Briefabstimmung im Gebiet der Gemeinde Nümbrecht
(Abstimmungsgebiet).

§ 2 Zuständigkeiten§ 2 Zuständigkeiten§ 2 Zuständigkeiten§ 2 Zuständigkeiten§ 2 Zuständigkeiten
(1) Der Bürgermeister/Die Bürgermeisterin bestimmt Tag und Zeit, bis
zu dem der Abstimmungsbrief bei ihm/ihr eingegangen sein muss.
(2) Der Bürgermeister/Die Bürgermeisterin leitet die Abstimmung. Er/
Sie ist für die ordnungsgemäße Vorbereitung und Durchführung des
Bürgerentscheids verantwortlich, soweit die Gemeindeordnung oder
diese Satzung nichts anderes bestimmen.
(3) Der Bürgermeister/Die Bürgermeisterin bildet einen Abstimmungs-
vorstand. Dieser besteht aus dem/der Vorsteher/Vorsteherin, dem/der
stellvertretenden Vorsteher/Vorsteherin sowie 3-12 Beisitzern. Der
Bürgermeister/Die Bürgermeisterin bestimmt die Zahl der Mitglieder
des Abstimmungsvorstandes und beruft die Mitglieder des Abstim-
mungsvorstands. Die Beisitzer des Abstimmungsvorstands können im
Auftrage des Bürgermeisters auch vom/von Vorsteher/der Vorsteherin
berufen werden. Der Abstimmungsvorstand entscheidet mit Stimmen-
mehrheit. Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme des Vorstehers/der
Vorsteherin den Ausschlag.
(4) Die Mitglieder im Abstimmungsvorstand üben eine ehrenamtliche
Tätigkeit aus, auf die sinngemäß die allgemeinen Vorschriften des
kommunalen Verfassungsrechts mit Ausnahme des § 31 der Gemein-
deordnung NRW Anwendung finden.

§ 3 Stimmbezirke§ 3 Stimmbezirke§ 3 Stimmbezirke§ 3 Stimmbezirke§ 3 Stimmbezirke
Stimmbezirk ist das Gemeindegebiet der Gemeinde Nümbrecht.

§ 4 § 4 § 4 § 4 § 4 AbstimmberechtigungAbstimmberechtigungAbstimmberechtigungAbstimmberechtigungAbstimmberechtigung
(1) Abstimmberechtigt ist, wer am Tage der Stimmabgabe Deutscher/
Deutsche im Sinne von Artikel 116 Abs. 1 des Grundgesetzes ist oder
die Staatsangehörigkeit eines Mitgliedstaates der Europäischen Ge-
meinschaft besitzt, das 16. Lebensjahr vollendet hat und mindestens
seit dem 16. Tag vor der Wahl im Gemeindegebiet seine/ihre Wohnung,
bei mehreren Wohnungen seine/ihre Hauptwohnung hat oder sich
sonst gewöhnlich aufhält und keine Wohnung außerhalb des Gemein-
degebietes hat.

(2) Von der Abstimmberechtigung ausgeschlossen ist:
1. Derjenige/Diejenige, für den/die zur Besorgung aller seiner/ihrer

Angelegenheiten ein/eine Betreuer/Betreuerin nicht nur durch
einstweilige Anordnung bestellt ist; dies gilt auch, wenn der Aufga-
benkreis des Betreuers/der Betreuerin die in § 1896 Abs. 4 und §
1905 des Bürgerlichen Gesetzbuchs bezeichneten Angelegenhei-
ten nicht erfasst.

2. Wer infolge Richterspruchs in der Bundesrepublik Deutschland
das Wahlrecht nicht besitzt.

§ 5 Stimmschein§ 5 Stimmschein§ 5 Stimmschein§ 5 Stimmschein§ 5 Stimmschein
(1) Ein Abstimmberechtigter/Eine Abstimmberechtigte erhält auf An-
trag einen Stimmschein.
(2) Stimmscheine können noch bis zum letzten Tag des Abstimmungs-
zeitraumes, 4 Stunden vor Ende der Abstimmzeit beantragt werden, im
Übrigen gilt § 19 Abs. 3 der Kommunalwahlordnung entsprechend.

§ 6 § 6 § 6 § 6 § 6 AbstimmungsverzeichnisAbstimmungsverzeichnisAbstimmungsverzeichnisAbstimmungsverzeichnisAbstimmungsverzeichnis
(1) Im Stimmbezirk wird ein Abstimmungsverzeichnis geführt. In das
Abstimmungsverzeichnis werden alle Personen eingetragen, bei de-
nen am 35. Tag vor dem ersten Tag des Bürgerentscheids (Stichtag)
feststeht, dass sie während des gesamten Abstimmungszeitraums
stimmberechtigt und nicht von der Abstimmung ausgeschlossen sind.
(2) Abstimmen kann nur, wer in ein Abstimmungsverzeichnis eingetra-
gen ist oder einen Stimmschein hat.
(3) Von Amts wegen in das Abstimmungsverzeichnis einzutragen sind
auch die nach dem Stichtag bis zum 16. Tag vor der Abstimmung
zugezogenen und bei der Meldebehörde gemeldeten Stimmberechtig-
ten.
(4) Jede stimmberechtigte Person hat das Recht, an den Werktagen
vom 20. bis zum 16. Tag vor der Abstimmung während der allgemeinen
Öffnungszeiten die Richtigkeit oder Vollständigkeit der zur eigenen
Person im Abstimmungsverzeichnis eingetragenen Daten zu prüfen.
(5) Zur Überprüfung der Richtigkeit oder Vollständigkeit der Daten von
anderen im Abstimmungsverzeichnis eingetragenen Personen haben
Stimmberechtigte während des in Absatz 5 genannten Zeitraumes nur
dann ein Recht auf Einsicht in das Abstimmungsverzeichnis, wenn
Tatsachen glaubhaft gemacht werden, aus denen sich die Unrichtig-
keit oder Unvollständigkeit des Abstimmungsverzeichnisses ergeben
kann.
2Hinsichtlich der Daten von Stimmberechtigten, für die im Meldere-
gister ein Sperrvermerk gemäß § 52 des Bundesmeldegesetzes einge-
tragen ist, besteht die Möglichkeit der Einsichtnahme durch einen
Dritten bzw. eine Dritte nicht.

§ 7 Benachrichtigung der Stimmberechtigten/Bekanntmachung§ 7 Benachrichtigung der Stimmberechtigten/Bekanntmachung§ 7 Benachrichtigung der Stimmberechtigten/Bekanntmachung§ 7 Benachrichtigung der Stimmberechtigten/Bekanntmachung§ 7 Benachrichtigung der Stimmberechtigten/Bekanntmachung
(1) Spätestens am Tage vor der Auslegung des Abstimmungsverzeich-
nisses benachrichtigt der Bürgermeister/die Bürgermeisterin jeden
Stimmberechtigten/jede Stimmberechtigte, der/die in das Abstim-
mungsverzeichnis eingetragen ist.
(2) Die Benachrichtigung enthält folgende Angaben:
1. den Familiennamen, den Vornamen und die Wohnung der stimm-

berechtigten Person,
2. ein Abstimmungsheft/Informationsblatt gem. § 8 dieser Satzung,

3. zum Wahlbüro,
3. die Nummer, unter der die stimmberechtigte Person in das Abstim-

mungsverzeichnis eingetragen ist,
4. die Belehrung über die Beantragung eines Stimmscheins zur Über-

sendung von Unterlagen zur Stimmabgabe per Brief,
5. die Aufforderung, diese Benachrichtigung und einen gültigen Aus-

weis zur Abstimmung mitzubringen, verbunden mit dem Hinweis,
dass auch bei Verlust dieser Benachrichtigung an der Abstimmung
teilgenommen werden kann.

(3) Mit der Benachrichtigung wird der Hinweis auf das Abstimmungs-
heft gemäß § 8 dieser Satzung sowie der Stimmzettel mit Stimm-
schein, Stimmumschlag und Stimmbriefumschlag versandt.
(4) Spätestens am Tage vor der Auslegung des Abstimmungsverzeich-
nisses macht der Bürgermeister/die Bürgermeisterin öffentlich be-
kannt:
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1. Den Abstimmungszeitraum des Bürgerentscheids und den Text der
zur Entscheidung stehenden Frage,

2. wo, wie lange und zu welchen Tagesstunden das Abstimmungsver-
zeichnis ausliegt,

3. dass innerhalb der Auslegungsfrist beim Bürgermeister/bei der
Bürgermeisterin Einspruch gegen das Abstimmungsverzeichnis ein-
gelegt werden kann.

§ 8 § 8 § 8 § 8 § 8 Abstimmungsheft/InformationsblattAbstimmungsheft/InformationsblattAbstimmungsheft/InformationsblattAbstimmungsheft/InformationsblattAbstimmungsheft/Informationsblatt
(1) Die Titelseite enthält die Überschrift „Abstimmungsheft/Informati-
onsblatt der Gemeinde Nümbrecht zum Bürgerentscheid“ und den
Text der zu entscheidenden Frage sowie Tag und Uhrzeit, bis zu denen
der Stimmbrief beim Bürgermeister/bei der Bürgermeisterin einge-
gangen sein muss.
(2) Das Abstimmungsheft/Informationsblatt enthält:
1. Die Unterrichtung durch den Bürgermeister/die Bürgermeisterin

über den Ablauf der Abstimmung und eine Erläuterung des Verfah-
rens der Stimmabgabe durch Brief.

2. Eine kurze sachliche Begründung der Vertretungsberechtigten des
Bürgerbegehrens. Legen die Vertretungsberechtigten keine eige-
ne Begründung vor, so ist die Begründung dem Begründungstext
des Bürgerbegehrens zu entnehmen.

3. Eine kurze sachliche Begründung der im Rat vertretenen Fraktio-
nen, die das Bürgerbegehren abgelehnt haben.

4. Eine kurze sachliche Begründung der im Rat vertretenen Fraktio-
nen, die dem Bürgerbegehren zugestimmt haben.

5. Eine Übersicht über die Stimmempfehlungen der im Rat vertrete-
nen Fraktionen samt Angabe ihrer Fraktionsstärke. Sondervoten
einzelner Ratsmitglieder und die Stimmempfehlung des Bürger-
meisters sind auf deren Wunsch wiederzugeben.

(3) Die Vertretungsberechtigten des Bürgerbegehrens sowie jeweils
ein Mitglied der im Rat vertretenen Fraktionen verständigen sich
unter Beteiligung des Bürgermeisters/der Bürgermeisterin über eine
Obergrenze für die Länge der Texte und eine angemessene, sachliche
Darstellung der Inhalte (Abs.2 Ziff. 2 bis 4). Die Stellungnahmen wer-
den sodann in Reihenfolge des Ergebnisses der letzten Kommunal-
wahl abgedruckt. Wird eine einvernehmliche Verständigung nicht er-
zielt, ist die Darstellung im Abstimmungsheft/Informationsblatt auf die
Unterrichtung über den Ablauf der Abstimmung, eine Erläuterung des
Verfahrens der Stimmabgabe durch Brief und den Begründungstext
des Bürgerbegehrens sowie die Übersicht über die Stimmempfehlun-
gen der im Rat vertretenen Fraktionen, des Bürgermeisters/der Bür-
germeisterin und evtl. Sondervoten einzelner Ratsmitglieder zu be-
schränken. Der Bürgermeister/Die Bürgermeisterin kann für die im
Abstimmungsheft/Informationsblatt gem. Abs. 2 Nr. 2 Satz 2 i. V. m.
Abs. 3 Satz 2 darzustellende Begründung des Bürgerbegehrens ehr-
verletzende oder eindeutig wahrheitswidrige Behauptungen des Be-
gründungstextes streichen, sowie zu lange Äußerungen ändern und
kürzen.
(4) Das Abstimmungsheft/Informationsblatt wird auch im Internet auf
der Homepage der Gemeinde Nümbrecht (http://www.nuembrecht.de)
veröffentlicht.

§ 9 § 9 § 9 § 9 § 9 TTTTTag des Bürgerentscheidesag des Bürgerentscheidesag des Bürgerentscheidesag des Bürgerentscheidesag des Bürgerentscheides
(1) Die Stimmenzählung erfolgt unmittelbar im Anschluss an den Ablauf
der Frist für die Stimmabgabe durch den Abstimmungsvorstand. Der
Abstimmungsvorstand kann zur Durchführung der Stimmenzählung
auch Personen hinzuziehen, die ihm nicht angehören.
(2) Über die Gültigkeit der Stimmen entscheidet der Abstimmungsvor-
stand.

§ 10 Stimmzettel§ 10 Stimmzettel§ 10 Stimmzettel§ 10 Stimmzettel§ 10 Stimmzettel
Die Stimmzettel werden amtlich hergestellt. Sie müssen die zu ent-
scheidende Frage enthalten und auf „ja“ und „nein“ lauten. Zusätze
sind unzulässig.

§ 11 Öffentlichkeit§ 11 Öffentlichkeit§ 11 Öffentlichkeit§ 11 Öffentlichkeit§ 11 Öffentlichkeit
(1) Die Ermittlung des Abstimmungsergebnisses im Stimmbezirk ist
öffentlich. Der Abstimmungsvorstand kann aber im Interesse der Ab-
stimmungshandlung die Zahl der im Stimmlokal Anwesenden beschrän-
ken.
(2) Den Anwesenden ist jede Einflussnahme auf die Ermittlung des
Abstimmungsergebnisses untersagt.

(3) Die Veröffentlichung von Ergebnissen von Abstimmungsbefragun-
gen nach der Stimmabgabe über den Inhalt der Abstimmungsentschei-
dung ist vor Ablauf der Abstimmungszeit unzulässig.

§ 12 Stimmabgabe§ 12 Stimmabgabe§ 12 Stimmabgabe§ 12 Stimmabgabe§ 12 Stimmabgabe
(1) Der/Die Abstimmende gibt seine/ihre Stimme in der Weise ab, dass
er/sie durch ein auf den Stimmzettel gesetztes Kreuz oder auf andere
Weise eindeutig kenntlich macht, welcher Antwort sie gelten soll.
(2) Der/Die Abstimmende hat dem Bürgermeister/der Bürgermeisterin
in einem verschlossenen Briefumschlag
a) seinen/ihren Stimmschein
b) in einem besonderen verschlossenen Stimmumschlag seinen/ihren

Stimmzettel
so rechtzeitig zu übersenden, dass der Stimmbrief am Tag des Bürger-
entscheids zwei Stunden vor Ende der Abstimmzeit bei dem Bürger-
meister/der Bürgermeisterin eingeht. Der Stimmbrief kann auch per-
sönlich im Rathaus (Wahlbüro) abgegeben werden.
(3) Auf dem Stimmschein hat der/die Abstimmende oder die Hilfsperson
dem Bürgermeister/der Bürgermeisterin an Eides statt zu versichern,
dass der Stimmzettel persönlich oder gemäß dem erklärten Willen
des/der Abstimmenden gekennzeichnet worden ist.

§ 13 § 13 § 13 § 13 § 13 VVVVVorstand für die Stimmabgabe per Brieforstand für die Stimmabgabe per Brieforstand für die Stimmabgabe per Brieforstand für die Stimmabgabe per Brieforstand für die Stimmabgabe per Brief
(1) Der Vorstand für die Stimmabgabe per Brief (Briefabstimmungsvor-
stand) öffnet den Stimmbrief, prüft die Gültigkeit der Stimmabgabe
und legt den Stimmumschlag im Falle der Gültigkeit der Stimmabgabe
ungeöffnet in die Abstimmungsurne.
(2) Bei der Stimmabgabe per Brief sind Stimmbriefe zurückzuweisen,
wenn
1. der Stimmbrief nicht rechtzeitig eingegangen ist,
2. dem Stimmbriefumschlag kein oder kein gültiger Stimmschein

beiliegt,
3. dem Stimmbriefumschlag kein Stimmumschlag beigefügt ist,
4. weder der Stimmbriefumschlag noch der Stimmumschlag verschlos-

sen ist,
5. der Stimmumschlag mehrere Stimmzettel, aber nicht eine gleiche

Anzahl gültiger und mit der vorgeschriebenen Versicherung an
Eides statt versehener Stimmscheine enthält,

6. der/die Abstimmende oder die Person seines/ihres Vertrauens die
vorgeschriebene Versicherung an Eides statt zur Briefabstimmung
auf dem Stimmschein nicht unterschrieben hat,

7. kein amtlicher Stimmumschlag benutzt worden ist,
8. ein Stimmumschlag benutzt worden ist, der offensichtlich in einer

das Abstimmungsgeheimnis gefährdenden Weise von den übrigen
abweicht.

Die Einsender/Einsenderinnen zurückgewiesener Stimmbriefe werden nicht
als Abstimmende gezählt; ihre Stimmen gelten als nicht abgegeben.
(3) Die Stimme eines/einer Abstimmberechtigten, der/die an der Abstim-
mung per Brief teilgenommen hat, wird nicht dadurch ungültig, dass er/
sie vor dem oder am letzten Tag des Bürgerentscheids stirbt, aus dem
Abstimmungsgebiet verzieht oder sonst sein/ihr Stimmrecht verliert.

§ 14 Stimmenzählung§ 14 Stimmenzählung§ 14 Stimmenzählung§ 14 Stimmenzählung§ 14 Stimmenzählung
(1) Die Stimmenzählung erfolgt unmittelbar im Anschluss an die Ab-
stimmhandlung durch den Abstimmungsvorstand.
(2) Bei der Stimmenzählung ist zunächst die Gesamtzahl der abgege-
benen Stimmen anhand des Abstimmungsverzeichnisses und der ein-
genommenen Abstimmungsscheine festzustellen und mit der Zahl der
in den Urnen befindlichen Stimmzettel zu vergleichen. Danach wird die
Zahl der gültigen Stimmen und der auf jede Antwort entfallenen
Stimmen ermittelt.
(3) Über die Gültigkeit der Stimmen entscheidet der Abstimmungsvor-
stand.

§ 15 Ungültige Stimmen§ 15 Ungültige Stimmen§ 15 Ungültige Stimmen§ 15 Ungültige Stimmen§ 15 Ungültige Stimmen
Ungültig sind Stimmen, wenn der Stimmzettel
1. nicht amtlich hergestellt ist,
2. keine Kennzeichnung enthält,
3. den Willen des/der Abstimmenden nicht zweifelsfrei erkennen

lässt,
4. einen Zusatz oder Vorbehalt enthält.

§ 16 Feststellung des Ergebnisses§ 16 Feststellung des Ergebnisses§ 16 Feststellung des Ergebnisses§ 16 Feststellung des Ergebnisses§ 16 Feststellung des Ergebnisses
(1) Der Rat stellt das Ergebnis des Bürgerentscheids fest. Im Falle von
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Zweifeln an dem Abstimmungsergebnis kann er eine erneute Zählung
verlangen.
(2) Die Frage ist in dem Sinne entschieden, in dem sie von der Mehrheit
der gültigen Stimmen beantwortet wurde, sofern diese Mehrheit
mindestens 20 vom Hundert der Bürger/Bürgerinnen beträgt. Bei
Stimmengleichheit gilt die Frage als mit Nein beantwortet.
(3) Der Bürgermeister/Die Bürgermeisterin macht das festgestellte
Ergebnis öffentlich bekannt.

§ 17 § 17 § 17 § 17 § 17 Anwendung der KAnwendung der KAnwendung der KAnwendung der KAnwendung der Kommunalwommunalwommunalwommunalwommunalwahlordnung und des Kahlordnung und des Kahlordnung und des Kahlordnung und des Kahlordnung und des Kommunal-ommunal-ommunal-ommunal-ommunal-
wahlgesetzeswahlgesetzeswahlgesetzeswahlgesetzeswahlgesetzes

Folgende Vorschriften der Kommunalwahlordnung vom 31.08.1993
(GV NW S. 592, ber.S. 567) in der z.Zt. geltenden Fassung finden
entsprechende Anwendung: §§ 4, 7,8, 11-18, 56-60, 81-83.

§ 18 Inkrafttreten§ 18 Inkrafttreten§ 18 Inkrafttreten§ 18 Inkrafttreten§ 18 Inkrafttreten
Die Satzung über die Durchführung eines Bürgerentscheids tritt mit
dem Tage nach der Bekanntmachung in Kraft. Gleichzeitig tritt die
Satzung über die Durchführung eines Bürgerentscheids vom 22.09.2022
außer Kraft.
2. Bekanntmachung der Bürgerentscheidsatzung2. Bekanntmachung der Bürgerentscheidsatzung2. Bekanntmachung der Bürgerentscheidsatzung2. Bekanntmachung der Bürgerentscheidsatzung2. Bekanntmachung der Bürgerentscheidsatzung
Die vorstehende vom Rat der Gemeinde Nümbrecht am 13.12.2022

beschlossene Bürgerentscheidsatzung wird hiermit öffentlich bekannt
gemacht.
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- oder
Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-West-
falen (GO NRW) beim Zustandekommen dieser Satzung nach Ablauf
von sechs Monaten seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend
gemacht werden kann, es sei denn
a) eine vorgeschriebene Genehmigung oder Anzeige fehlt oder ein

vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt,
b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht

worden,
c) der Bürgermeister hat den Satzungsbeschluss vorher beanstandet

oder
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde

vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die
Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.

Nümbrecht, 14.12.2022
gez. Hilko Redenius
Bürgermeister

Jahresabschluss 2021
der Gemeindewerke Nümbrecht GmbH
Die Gesellschafterversammlung der Gemeindewerke Nümbrecht GmbH
hat am 13.12.2022 folgenden Beschluss gefasst:
1. Die Gesellschafterversammlung stellt die Bilanz zum 31.12.2021

der Gemeindewerke Nümbrecht GmbH abschließend mit einer
Bilanzsumme von 47.848.439,08 EUR und die Gewinn- und Ver-
lustrechnung für die Zeit vom 01.01.2021 bis 31.12.2021 abschlie-
ßend mit Umsatzerlösen (ohne Strom- und Energiesteuer) von
24.801.542,83 EUR und einem Jahresüberschuss von 8.010,18 EUR
fest.

2. Der Jahresüberschuss für 2021 in Höhe von 8.010,18 EUR wird auf
neue Rechnung vorgetragen

3. Dem Aufsichtsrat der GWN GmbH wird für 2021 Entlastung erteilt.
Der Jahresabschluss trägt den uneingeschränkten Bestätigungsver-
merk der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft WRG Audit GmbH.
Der Jahresabschluss und der Lagebericht liegen in der Zeit vom

27.12.2022 bis zum 04.01.202327.12.2022 bis zum 04.01.202327.12.2022 bis zum 04.01.202327.12.2022 bis zum 04.01.202327.12.2022 bis zum 04.01.2023
bei der Gemeinde Nümbrecht, Rathaus, Zimmer 306, 51588 Nüm-
brecht, während der allgemeinen Dienststunden zur Einsicht aus.

gez.
Hilko Redenius
Bürgermeister

Jahresabschluss 2021 der Anton-Frese-Erben-GmbH
Die Gesellschafterversammlung der Anton-Frese-Erben GmbH hat am
13.12.2022 folgenden Beschluss gefasst:
1. Die Gesellschafterversammlung stellt die Bilanz zum 31.12.2021

der Anton-Frese-Erben GmbH, abschließend mit einer Bilanzsum-
me von 2.084.121,95 EUR, und die Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 01.01.2021 bis 31.12.2021, abschließend mit
Umsatzerlösen von 1.807.080,98 EUR, fest.

2. Der Jahresfehlbetrag für 2021 in Höhe von 838.144,60 EUR wird auf
neue Rechnung vorgetragen

3. Dem Aufsichtsrat der Anton-Frese-Erben GmbH wird für 2021

Entlastung erteilt.
Der Jahresabschluss trägt den uneingeschränkten Bestätigungsvermerk
der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Advisio Gummersbach ETL GmbH.
Der Jahresabschluss und der Lagebericht liegen in der Zeit

vom 27.12.2022 bis zum 04.01.2023vom 27.12.2022 bis zum 04.01.2023vom 27.12.2022 bis zum 04.01.2023vom 27.12.2022 bis zum 04.01.2023vom 27.12.2022 bis zum 04.01.2023
bei der Gemeinde Nümbrecht, Rathaus, Zimmer 401, 51588 Nüm-
brecht, während der allgemeinen Dienststunden zur Einsicht aus.

Reiner Mast
Gemeindekämmerer

Jahresabschluss 2021 der Nümbrechter Kur GmbH
Die Gesellschafterversammlung der Nümbrechter Kur GmbH hat am
13.12.2022 folgenden Beschluss gefasst:
1. Die Gesellschafterversammlung stellt die Bilanz zum 31.12.2021 der

Nümbrechter Kur GmbH, abschließend mit einer Bilanzsumme von
81.521,75 EUR, und die Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom
01.01.2021 bis 31.12.2021, abschließend mit Umsatzerlösen von
185.725,96 EUR und einem Jahresüberschuss von 3.085,71 EUR, fest.

2. Der Jahresüberschuss für 2021 in Höhe von 3.085,71 EUR wird auf
neue Rechnung vorgetragen

3. Dem Aufsichtsrat der Nümbrechter Kur GmbH wird für 2021 Entlas-
tung erteilt.

Der Jahresabschluss trägt den uneingeschränkten Bestätigungsver-
merk der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft BSP Bauer, Soest & Partner
mbH.
Der Jahresabschluss und der Lagebericht liegen in der Zeit vom

27.12.2022 bis zum 04.01.202327.12.2022 bis zum 04.01.202327.12.2022 bis zum 04.01.202327.12.2022 bis zum 04.01.202327.12.2022 bis zum 04.01.2023
bei der Gemeinde Nümbrecht, Rathaus, Zimmer 217, 51588 Nüm-
brecht, während der allgemeinen Dienststunden zur Einsicht aus.

gez.
Hilko Redenius
Bürgermeister
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Bekanntmachung
4. Änderung bzw. Erweiterung der Ortslagenabgrenzungssatzung für die Ortschaft
Überdorf gem. 34 Abs. 4 S. 1 Nr. 3 (Ergänzungssatzung) Baugesetzbuch in der derzeit
gültigen Fassung
Beteiligung gem.Beteiligung gem.Beteiligung gem.Beteiligung gem.Beteiligung gem. 13  13  13  13  13 AbsAbsAbsAbsAbs..... 2 S 2 S 2 S 2 S 2 S..... 1 Nr 1 Nr 1 Nr 1 Nr 1 Nr..... 2 Baugesetzbuch (BauGB) 2 Baugesetzbuch (BauGB) 2 Baugesetzbuch (BauGB) 2 Baugesetzbuch (BauGB) 2 Baugesetzbuch (BauGB)
Die Gemeinde Nümbrecht beabsichtigt, die bestehende Ortslagenab-
grenzungssatzung für die Ortschaft Überdorf gem. 34 Abs. 4 S. 1 Nr. 3
Baugesetzbuch (BauGB) zu erweitern.
Ziel und Zweck der Planung:Ziel und Zweck der Planung:Ziel und Zweck der Planung:Ziel und Zweck der Planung:Ziel und Zweck der Planung:
Durch die Satzungsänderung soll eine am nördlichen Ortsrand der
Ortschaft
Überdorf im Außenbereich liegende Fläche in die Ortslage einbezogen
werden, um diese einer Bebauung zuzuführen. Es handelt sich hierbei
um einen Teil des Grundstücks Gemarkung
Marienberghausen, Flur 4, Nr. 111. Im Plan-
gebiet liegt auch ein kleiner Teil der ge-
meindlichen Wegeparzelle Gemarkung Ma-
rienberghausen, Flur 4 Nr. 140, über die
die wegemäßige Erschließung des Berei-
ches erfolgen soll. Das Plangebiet umfasst
ca. 460 m.
Der Satzungsbereich ist in dem nachfol-
gend verkleinert abgedruckten Kartenaus-
zug dargestellt.
Nach 34 Abs. 6 BauGB i.V.m. 13 Abs. 2 S. 1
Nr. 2 BauGB kann der betroffenen Öffent-
lichkeit Gelegenheit zur Stellungnahme
innerhalb angemessener Frist gegeben
werden.
Zu diesem Zweck wird der entsprechende
Satzungsentwurf in der Zeit vom

02.01.2023 bis 02.02.202302.01.2023 bis 02.02.202302.01.2023 bis 02.02.202302.01.2023 bis 02.02.202302.01.2023 bis 02.02.2023
einschließlicheinschließlicheinschließlicheinschließlicheinschließlich

im Rathaus Nümbrecht, Hauptstraße 16,
Bauamt, Zimmer 317, 51588 Nümbrecht,
montags bis donnerstags von 9.00 Uhr bis
12.00 Uhr und 13.30 Uhr bis 16.00 Uhr und
freitags von 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr öffent-
lich ausgelegt. Weiterhin sind die Planun-
terlagen unter www.nuembrecht.de Bür-
gerinfo/Amtliche Bekanntmachungen/Bau-
leitplanung einzusehen.
Während der Auslegungsfrist können
Stellungnahmen beim Bürgermeister der
Gemeinde Nümbrecht schriftlich, zur Nie-
derschrift oder in elektronischer Form
(z.B. per Email), vorgebracht werden.
Sollte die Zusendung von Unterlagen oder
persönliche Erläuterungen oder die Auf-
nahme von Einwendungen/Anregungen
zur Niederschrift gewünscht sein, erfolgt
dies nach terminlicher Vereinbarung.
Hierfür wenden Sie sich bitte an Frau
Altwicker (Tel. 02293/302144, klaudia.
altwicker@nuembrecht.de) oder an Frau
Berscheid (Tel. 02293/302149, kerstin.
berscheid@nuembrecht.de). Nicht frist-
gerecht abgegebene Stellungnahmen
können bei der Beschlussfassung über
die Satzung unberücksichtigt bleiben.
Nach Ablauf der Beteiligungsfrist entschei-
det der Rat der Gemeinde Nümbrecht über
die fristgerecht eingegangenen Stellung-
nahmen.

Gem. 13 Abs. 3 BauGB wird darauf hinge-
(Kartenausschnitt
unmaßstäblich)

wiesen, dass von einer Umweltprüfung gem. 2 Abs. 4 BauGB abgese-
hen wird.

Das Beteiligungsverfahren gem. 34 Abs. 6 BauGB i.V.m. 13 Abs. 2 S. 1
Nr. 2 BauGB wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Nümbrecht, den 15.12.2022
Der Bürgermeister
Hilko Redenius
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Jahresabschluss 2021 der BEG Nümbrecht Bau- und
Entwicklungsgesellschaft mbH
Die Gesellschafterversammlung der BEG Nümbrecht Bau- und Ent-
wicklungsgesellschaft mbH hat am 13.12.2022 folgenden Beschluss
gefasst:
1. Die Gesellschafterversammlung stellt die Bilanz zum 31.12.2021 der

BEG Nümbrecht Bau- und Entwicklungsgesellschaft mbH, abschlie-
ßend mit einer Bilanzsumme von 13.593.092,30 EUR, und die Gewinn-
und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01.2021 bis 31.12.2021,
abschließend mit Umsatzerlösen von 3.917.116,55 EUR, fest.

2. Der Jahresüberschuss für 2021 in Höhe von 778.700,68 EUR wird
auf neue Rechnung vorgetragen

3. Dem Aufsichtsrat der BEG Nümbrecht Bau- und Entwicklungsge-
sellschaft mbH wird für 2021 Entlastung erteilt.

Der Jahresabschluss trägt den uneingeschränkten Bestätigungsver-
merk der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft BSP Bauer, Soest & Part-
ner mbH.
Der Jahresabschluss und der Lagebericht liegen in der Zeit vom

27.12.2022 bis zum 04.01.202327.12.2022 bis zum 04.01.202327.12.2022 bis zum 04.01.202327.12.2022 bis zum 04.01.202327.12.2022 bis zum 04.01.2023
bei der Gemeinde Nümbrecht, Rathaus, Zimmer 301, 51588
Nümbrecht, während der allgemeinen Dienststunden zur Einsicht
aus.

gez.
Hilko Redenius
Bürgermeister

Abstimmungsbekanntmachung
Bis zum 14.02.2023 findet der Bürgerentscheid „Errichtung von Wind-
kraftanlagen“ statt.
Abstimmungsende ist am 14.02.2023, 12:00 Uhr.
Es wird auf folgende Punkte hingewiesen:Es wird auf folgende Punkte hingewiesen:Es wird auf folgende Punkte hingewiesen:Es wird auf folgende Punkte hingewiesen:Es wird auf folgende Punkte hingewiesen:
1.1.1.1.1. Die Gemeinde Nümbrecht ist ein Abstimmungsbezirk.
In den Abstimmungsunterlagen, die den Abstimmungsberechtigten bis
zum 24.01.2023 zugestellt werden, erhält dieser
- einen Abstimmungsschein,
- einen Stimmzettel,
- einen amtlichen blauen Stimmzettelumschlag,
- einen amtlichen, mit der Anschrift, an die der Abstimmungsbrief

zurückzusenden ist, versehenen roten Abstimmungsbriefumschlag,
- ein Merkblatt für die Briefwahl und
- ein Abstimmungsheft.
2.2.2.2.2. Die Stimmzettel werden amtlich hergestellt.
3.3.3.3.3. Jeder Abstimmungsberechtigte hat eine Stimme. Er gibt seine in der
Weise ab, dass er auf dem unteren Teil des Stimmzettels durch ein in
einen Kreis gesetztes Kreuz oder auf andere Weise eindeutig kennt-
lich macht, ob er dem Bürgerentscheid zustimmt oder nicht.
Jeder Abstimmungsberechtigte kann sein Abstimmungsrecht nur einmal
und nur persönlich ausüben. Eine Stimmabgabe durch einen Vertreter
anstelle des Abstimmungsberechtigten ist unzulässig.
4.4.4.4.4. Es wird darauf hingewiesen, dass ein Abstimmungsberechtigter, der
des Lesens unkundig oder aufgrund einer Behinderung an der Abgabe
seiner Stimme gehindert ist, sich zur Stimmabgabe der Hilfe einer

anderen Person bedienen kann, die Hilfeleistung auf technische Hilfe
bei der Kundgabe einer vom Abstimmungsberechtigten selbst getrof-
fenen und geäußerten Abstimmungsentscheidung beschränkt und eine
Hilfeleistung unzulässig ist, die unter missbräuchlicher Einflussnahme
erfolgt, die die selbstbestimmte Willensbildung oder Entscheidung des
Abstimmungsberechtigten ersetzt oder verändert oder wenn ein Inte-
ressenskonflikt der Hilfsperson besteht.
5.5.5.5.5. Wer abstimmt,
- kennzeichnet persönlich den Stimmzettel, legt den Stimmzettel in

den amtlichen blauen Stimmzettelumschlag und verschließt die-
sen,

- unterzeichnet die auf dem Abstimmscheinschein vorgedruckte Ver-
sicherung an Eides Statt zur Briefwahl unter Angabe des Tages,

- steckt den verschlossenen amtlichen Stimmzettelumschlag und
den unterschriebenen Abstimmungsschein in den amtlichen roten
Abstimmungsbriefumschlag,

- verschließt den Abstimmungsbrief und
- übersendet den roten Abstimmungsbrief an den Bürgermeister.

Der Abstimmungsbrief kann dort auch abgegeben werden. Er muss
dort spätestens am Ende der Abstimmungsfrist am 14.02.2023,
12:00 Uhr eingehen.

Nümbrecht, den 15.12.2022
Hilko Redenius
Bürgermeister

Bekanntmachung
über das Recht auf Einsicht in das Abstimmungsverzeichnis und die Erteilung von
Abstimmungsscheinen zu dem Bürgerentscheid „Errichtung von Windkraftanlagen“ in
Nümbrecht am 14.02.2023

1.1.1.1.1. Das Abstimmungsverzeichnis für den Stimmbezirk der Gemeinde Nüm-
brecht wird in der Zeit vom 25.01.2023 bis 29.01.2023 während der
allgemeinen Öffnungszeiten, Samstag und Sonntag jeweils von 09:00 Uhr
bis 12:00 Uhr im Rathaus der Gemeinde Nümbrecht, Raum 319, Haupt-
straße 16 in 51588 Nümbrecht, für Abstimmungsberechtigte zur Einsicht-
nahme bereitgehalten.
Jeder Abstimmungsberechtigte kann die Richtigkeit oder Vollständigkeit
der zu seiner Person im Abstimmungsverzeichnis eingetragenen Daten
überprüfen.
Sofern ein Wahlberechtigter die Richtigkeit oder Vollständigkeit der Da-
ten von anderen im Abstimmungsverzeichnis eingetragenen Personen
überprüfen will, hat er Tatsachen glaubhaft zu machen, aus denen sich
eine Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit des Abstimmungsverzeichnisses
ergeben kann. Das Recht auf Überprüfung besteht nicht hinsichtlich der

Daten von Abstimmungsberechtigten, für die im Melderegister ein Sperr-
vermerk gemäß den § 51 (1) des Bundesmeldegesetzes eingetragen ist.
Das Abstimmungsverzeichnis wird im automatisierten Verfahren geführt.
Die Einsichtnahme ist durch ein Datensichtgerät möglich. Abstimmen
kann nur, wer in das Abstimmungsverzeichnis eingetragen ist oder einen
Abstimmungsschein hat.
2.2.2.2.2. Wer das Abstimmungsverzeichnis für unrichtig oder unvollständig hält,
kann in der Zeit vom 20. Tag bis zum 16. Tag vor der Abstimmung,
spätestens am 29.01.2023 bis 12.00 Uhr, bei der Gemeindebehörde im
Rathaus, Raum 319, Hauptstrasse 16 in 51588 Nümbrecht Einspruch
einlegen.
Der Einspruch kann schriftlich oder durch Erklärung zur Niederschrift
eingelegt werden.
3.3.3.3.3. Abstimmungsberechtigte, die in das Abstimmungsverzeichnis eingetra-
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gen sind, erhalten bis spätestens zum 24.01.2023 eine Abstimmungsbe-
nachrichtigung.
Wer keine Abstimmungsunterlagen erhalten hat, aber glaubt, abstim-
mungsberechtigt zu sein, muss Einspruch gegen das Abstimmungsver-
zeichnis einlegen, wenn er nicht Gefahr laufen will, dass er sein Abstim-
mungsrecht nicht ausüben kann.
Abstimmungsberechtigte, die nur auf Antrag in das Abstimmungsverzeich-
nis eingetragen werden erhalten direkt nach der Eintragung einen Abstim-
mungsschein und die Abstimmungsunterlagen.
4.4.4.4.4. Mit den Abstimmungsunterlagen erhalten Sie einen Abstimmungs-
schein. Mit diesem Abstimmungsschein kann jeder an dem Bürgerent-
scheid teilnehmen.
5.5.5.5.5. Einen Abstimmungsschein erhält
5.1 ein in das Abstimmungsverzeichnis eingetragener Abstimmungsbe-

rechtigter,
5.2 ein nicht in das Abstimmungsverzeichnis eingetragener Abstimmungs-

berechtigter,
a) wenn er nachweist, dass er ohne sein Verschulden die Einspruchs-

frist gegen das Abstimmungsverzeichnis (bis 29.01.2023) versäumt
hat,

b) wenn sein Recht auf Teilnahme an der Abstimmung erst nach
Ablauf der Antragsfrist oder der Einspruchsfrist entstanden ist,

c) wenn sein Abstimmungsrecht im Einspruchsverfahren festgestellt
worden und die Feststellung erst nach Abschluss des Abstim-
mungsverzeichnisses zur Kenntnis der Gemeindebehörde gelangt
ist.

Nicht in das Abstimmungsverzeichnis eingetragene Abstimmungsberech-

tigte können aus den unter 5.2 Buchstabe a bis c angegebenen Gründen
den Antrag auf Erteilung eines Abstimmungsscheines bis zum Ende der
Abstimmungszeit stellen.
Wer den Antrag für einen anderen stellt, muss durch Vorlage einer schrift-
lichen Vollmacht nachweisen, dass er dazu berechtigt ist. Ein Abstim-
mungsberechtigter mit Behinderungen kann sich bei der Antragstellung
der Hilfe einer anderen Person bedienen.
6.6.6.6.6. Mit dem Abstimmungsschein erhält der Abstimmungsberechtigte
- einen Stimmzettel,
- einen amtlichen blauen Stimmzettelumschlag,
- einen amtlichen, mit der Anschrift, an die der Abstimmungsbrief

zurückzusenden ist, versehenen roten Abstimmungsbriefumschlag,
- ein Merkblatt für die Briefwahl und
- ein Abstimmungsheft.
Der Abstimmungsberechtigte muß den Abstimmungsbrief mit dem Stimm-
zettel und dem Abstimmungsschein so rechtzeitig an die angegebene
Stelle absenden, dass der Abstimmungsbrief dort spätestens bis zum Ende
der Abstimmungszeit am 14.02.2023, 12:00 Uhr eingeht.
Der Abstimmungsbrief wird innerhalb der Bundesrepublik Deutschland
ohne besondere Versendungsform ausschließlich von der Deutschen Post
AG unentgeltlich befördert.
Der Brief kann auch bei der auf dem Abstimmungsbrief angegebenen
Stelle abgegeben werden.

Nümbrecht, den 15.12.2022
Hilko Redenius
Bürgermeister

VI. Nachtrag
zur Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung
der Gemeinde Nümbrecht
Aufgrund der §§ 7, 8 und 9 der Gemeindeordnung für das Land
Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 14.07.1994 (GV NRW S. 666) in der zurzeit gültigen
Fassung, der §§ 1, 2, 4, 6 bis 8 und 12 des Kommunalabgabenge-
setzes für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG NRW) vom 21.10.1969
(GV NRW 1969 S. 712) in der zurzeit gültigen Fassung und des § 54
des Wassergesetzes für das Land Nordrhein - Westfalen (LWG
NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 25.06.1995 (GV
NRW 1995 S. 926) in der zurzeit geltenden Fassung sowie des
nordrhein-westfälischen Ausführungsgesetzes zum Abwasserabga-
bengesetz vom 08.07.2016 (AbwAG NRW, GV. NRW. 2016, S. 559 ff.
/ SGV. NRW. 77), in der zurzeit geltenden Fassung in Verbindung mit
der Satzung über die Entwässerung der Grundstücke und den
Anschluss an die öffentliche Abwasseranlage - Entwässerungssat-
zung - der Gemeinde Nümbrecht vom 17.02.2017 hat der Rat der
Gemeinde Nümbrecht in seiner Sitzung am 13.12.2022 folgenden
VI. Nachtrag zur Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässe-
rungssatzung der Gemeinde Nümbrecht beschlossen:

§ 1§ 1§ 1§ 1§ 1
§ 10 § 10 § 10 § 10 § 10 Abs 12 erhält folgende FAbs 12 erhält folgende FAbs 12 erhält folgende FAbs 12 erhält folgende FAbs 12 erhält folgende Fassung:assung:assung:assung:assung:
(12) Die Gebühren betragen

a) Schmutzwassergebühr (Vollanschluss) je cbm Abwasser 3,62
€
Die monatliche Grundgebühr beträgt
bei Qn 2,5 Wassermesser 7,00 €
bei Qn 6 Wassermesser 15,00 €
bei Qn 10 Wassermesser 55,00 €

b) Niederschlagswassergebühr je qm abflusswirksame Grund-
stücksfläche 0,84 €

c) Niederschlagswassergebühr je qm abflusswirksame Stra-
ßenfläche 0,84 €

d) für Abwässer, die von nicht angeschlossenen Grundstücken
in ein Gewässer oder den Untergrund eingeleitet werden
(Kleineinleiter) je cbm Abwasser 1,30 €

e) Entsorgung der Grundstücksentwässerungseinrichtungen

(Klärschlamm) je cbm Abwasser 2,14 €
f) Gebühr für die Genehmigung des Kanalanschlusses und

Prüfung der ordnungsgemäßen Herstellung des Anschlusses
einschließlich Kontrollschacht fällig
nach mängelfreier Abnahme 60,00 €
notwendige Nachabnahme 30,00 €

g) Gebühr für Schmutzwasser von Mitgliedern eines Entwäs-
serungsverbandes die Schmutzwasser in die öffentliche Ab-
wasseranlage einleiten, je cbm Abwasser 1,62 €

§ 2 Inkrafttreten§ 2 Inkrafttreten§ 2 Inkrafttreten§ 2 Inkrafttreten§ 2 Inkrafttreten
Dieser VI. Nachtrag zur Beitrags- und Gebührensatzung zur Ent-
wässerungssatzung der Gemeinde Nümbrecht vom 17.02.2017 tritt
zum 01.01.2023 in Kraft.
BekanntmachungsanordnungBekanntmachungsanordnungBekanntmachungsanordnungBekanntmachungsanordnungBekanntmachungsanordnung
Der vorstehende VI. Nachtrag zur Beitrags- und Gebührensatzung
zur Entwässerungssatzung der Gemeinde Nümbrecht wird hiermit
öffentlich bekannt gemacht.
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens-
und Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land Nord-
rhein-Westfalen (GO NW) beim Zustandekommen dieser Satzung
nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr
geltend gemacht werden kann, es sei denn,
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt, oder ein vorgeschrie-

benes Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt,
b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt ge-

macht worden,
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet

oder
d) der Form- und Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde

vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die
Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.

Nümbrecht, den 14.12.2022
Gez.:
Hilko Redenius
(Bürgermeister)



Nümbrecht aktuell – 44. Jahrgang – Nr. 26 – 24. Dezember 2022 – Woche 51 – Rautenberg Media „Lokaler gehts nicht!“ 11

8. Nachtrag zur Satzung
über die Heranziehung zu Gebühren für die Abfallentsorgung in der Gemeinde Nümbrecht
vom 18.12.2012
Aufgrund der §§ 7 und 8 der Gemeindeordnung für das Land Nord-
rhein-Westfalen (GO NW) in der Fassung der Bekanntmachung vom
14. Juli 1994 (GV NW S. 666/SGV NW 2023), in der zur Zeit gültigen
Fassung, der §§ 4 und 6 des Kommunalabgabengesetzes für das Land
Nordrhein-Westfalen (KAG) vom 21.10.1969 (GV NW S. 712/SGV NW
610), in der zur Zeit geltenden Fassung in Verbindung mit der Satzung
über die Abfallentsorgung in der Gemeinde Nümbrecht vom 18.12.2012
hat der Rat der Gemeinde Nümbrecht in seiner Sitzung am 13.12.2022
folgenden 8. Nachtrag zur Satzung über die Heranziehung zu Gebüh-
ren für die Abfallentsorgung vom 18.12.2012 beschlossen:

§ 1§ 1§ 1§ 1§ 1
§ 4 „Gebührenhöhe“ erhält folgende Fassung:§ 4 „Gebührenhöhe“ erhält folgende Fassung:§ 4 „Gebührenhöhe“ erhält folgende Fassung:§ 4 „Gebührenhöhe“ erhält folgende Fassung:§ 4 „Gebührenhöhe“ erhält folgende Fassung:
(1) Die Gebühr für Restmüllbehälter (grauer Deckel) ( § 10 Abs. 2

Buchstabe B der Abfallentsorgungssatzung) beträgt jährlich:
a) je grauen Restmüllbehälter mit einem Fassungsvermögen  von

80 l (MGB grau 80 l) -vierwöchentliche Leerung- 133,32 €
b) je grauen Restmüllbehälter mit einem Fassungsvermögen  von

120 l (MGB grau 120 l) -vierwöchentliche Leerung- 200,04 €
c) je grauen Restmüllbehälter mit einem Fassungsvermögen  von

240 l (MGB grau 240 l) -vierwöchentliche Leerung- 400,08 €
d) je grauen Restmüllbehälter mit einem Fassungsvermögen e) je

grauen Restmüllbehälter mit einem Fassungsvermögen  von
1.100 l (MGB 1.100 l) -wöchentliche Leerung- 7.332,84 €

e) je grauen Restmüllbehälter mit einem Fassungsvermögen von
1.100 l (MGB 1.100 l) -vierwöchentliche Leerung- 1.833,24 €

(2) Die Gebühr für die PPK- Behälter (grüner Deckel § 10 Abs. 2
Buchst. A der Abfallentsorgungssatzung) beträgt:
a) je PPK-Behälter mit einem Fassungsvermögen  von 240 l (MGB

240 l) -vierwöchentliche Leerung- 16,56 €
b) je PPK-Behälter mit einem Fassungsvermögen  von 1.100 l

(MGB 1.100 l) -vierwöchentliche Leerung- 76,08 €
(3) Die Gebühr für Biomüllbehälter (brauner Deckel) ( § 10 Abs. 2

Buchstabe C der Abfallentsorgungssatzung) beträgt jährlich:
a) je braunen Biomüllbehälter mit einem Fassungsvermögen  von

80 l (MGB braun 80 l) -zweiwöchentliche Leerung- 70,20 €
b) je braunen Biomüllbehälter mit einem Fassungsvermögen  von

120 l (MGB braun 120 l) -zweiwöchentliche Leerung- 105,36 €
c) je braunen Biomüllbehälter mit einem Fassungsvermögen  von

240 l (MGB braun240 l) -zweiwöchentliche Leerung- 210,72 €
(4) Beginnt oder endet die Gebührenpflicht im Laufe des Kalenderjah-

res, beträgt die Gebühr nach Abs. 1 und/oder Abs. 2 und/oder Abs.
3 für jeden Monat der Inanspruchnahme der öffentlichen Einrich-
tung Abfallbeseitigung, je 1/12 der Jahresgebühr.

(5) Die Gebühr für die zusätzliche Entteerung von fehl befüllten Abfall-
behältern, wird entsprechend der Tonnengröße, mit 1/12 der Jah-
resgebühr für die Restmüllbehälter, nach Abs. 1 Bst. a-e berech-
net, zuzüglich einer Verwaltungsgebühr von 50,00 €.

(6) Für die Auslieferung, Abholung und Wechsel von Abfallbehältern
wird eine Verwaltungsgebühr von 25,00 € je Grundstücksanfahrt
erhoben. Die Gebühr wird auch in den Fällen festgesetzt, in denen
eine Fehlfahrt zu einem Grundstück verursacht wird. Fehlfahrten
werden u.a. durch verschlossene Abfallbehälter, nicht zugängliche
Abfallbehälter und die Verweigerung der Behälterveränderung
verursacht.

§ 2 Inkrafttreten§ 2 Inkrafttreten§ 2 Inkrafttreten§ 2 Inkrafttreten§ 2 Inkrafttreten
Dieser 8. Nachtrag zur Satzung über die Heranziehung zu Gebühren für
die Abfallentsorgung in der Gemeinde Nümbrecht vom 18.12.2012 tritt
zum 01.01.2023 in Kraft.
BekanntmachungsanordnungBekanntmachungsanordnungBekanntmachungsanordnungBekanntmachungsanordnungBekanntmachungsanordnung
Der vorstehende 8. Nachtrag zur Satzung über die Heranziehung zu

XIX. Nachtrag
zur Satzung über die Straßenreinigung und die Erhebung von Straßen-zur Satzung über die Straßenreinigung und die Erhebung von Straßen-zur Satzung über die Straßenreinigung und die Erhebung von Straßen-zur Satzung über die Straßenreinigung und die Erhebung von Straßen-zur Satzung über die Straßenreinigung und die Erhebung von Straßen-
reinigungsgebühren (Straßenreinigungs- und Gebührensatzung) in derreinigungsgebühren (Straßenreinigungs- und Gebührensatzung) in derreinigungsgebühren (Straßenreinigungs- und Gebührensatzung) in derreinigungsgebühren (Straßenreinigungs- und Gebührensatzung) in derreinigungsgebühren (Straßenreinigungs- und Gebührensatzung) in der
Gemeinde NümbrechtGemeinde NümbrechtGemeinde NümbrechtGemeinde NümbrechtGemeinde Nümbrecht
Aufgrund von § 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfa-
len (GO NW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV
NRW S. 666/SV NRW 2023), in der z. Zt. geltenden Fassung, der §§ 3 und
4 des Gesetzes über die Reinigung öffentlicher Straßen (StrReinG) vom
18.12.1975 (GV NRW S. 706), in der z.Zt. gültigen Fassung und der §§ 4
und 6 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfa-
len (KAG) vom 21.10.1969 (GV NRW S. 712/SGV NRW 610), in der z. Zt.
geltenden Fassung hat der Rat der Gemeinde Nümbrecht in seiner
Sitzung am 13.12.2022 folgenden XIX. Nachtrag zur Satzung über die
Straßenreinigung und die Erhebung von Straßenreinigungsgebühren in
der Gemeinde Nümbrecht vom 12.12.2001 beschlossen:

§ 1§ 1§ 1§ 1§ 1
§ 6 § 6 § 6 § 6 § 6 AbsAbsAbsAbsAbs..... 4 erhält folgende F 4 erhält folgende F 4 erhält folgende F 4 erhält folgende F 4 erhält folgende Fassung:assung:assung:assung:assung:
(4) Die Reinigung der Fahrbahn erfolgt

im Hauptort Nümbrecht vierzehntägig,
in den aus der Anlage ersichtlichen anderen Ortschaften zweimal
jährlich.

Die Benutzungsgebühr hierfür beträgt jährlich je Meter Grundstücks-
seite/Frontlänge
a) im Hauptort Nümbrecht

- für den Kehrdienst 1,44 €
- für die Winterwartung 0,87 € 2,31 €

b) in den anderen Ortschaften
- für den Kehrdienst 0,11 €
- für die Winterwartung 0,87 € 0,98 €

Wird bei Bedarf öfter gereinigt, vervielfacht sich die Nutzungsgebühr

entsprechend. Wird von der Gemeinde nur die Winterwartung ausge-
führt, so wird lediglich die ausgewiesene Teilgebühr erhoben.

§ 2§ 2§ 2§ 2§ 2
Dieser XIX. Nachtrag zur Satzung über die Straßenreinigung und die
Erhebung von Straßenreinigungsgebühren in der Gemeinde Nümbrecht
vom 12.12.2001 tritt zum 01.01.2023 in Kraft.
BekanntmachungsanordnungBekanntmachungsanordnungBekanntmachungsanordnungBekanntmachungsanordnungBekanntmachungsanordnung
Der vorstehende XIX Nachtrag zur Satzung über die Straßenreinigung
und die Erhebung von Straßenreinigungsgebühren (Straßenreinigungs-
und Gebührensatzung) in der Gemeinde Nümbrecht wird hiermit öf-
fentlich bekanntgemacht.
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- und
Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-West-
falen (GO NW) beim Zustandekommen dieser Satzung nach Ablauf
eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht
werden kann, es sei denn,
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt, oder ein vorgeschriebe-

nes Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt,
b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt ge-

macht worden,
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder
d) der Form- und Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde

vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die
Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.

Nümbrecht, den 14.12.2022
Gez.:
Hilko Redenius
Bürgermeister
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Gebühren für die Abfallentsorgung in der Gemeinde Nümbrecht wird
hiermit öffentlich bekannt gemacht.
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- und
Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-West-
falen (GO NW) beim Zustandekommen dieser Satzung nach Ablauf
eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht
werden kann, es sei denn,
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt, oder ein vorgeschriebe-

nes Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt,
b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt ge-

macht worden,
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder
d) der Form- und Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde

vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die
Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.

Nümbrecht, den 14.12.2022
Gez.:
Hilko Redenius
(Bürgermeister)

Straßenbenennung in Distelkamp
Dem Grundsatzbeschluss folgend, weitere Ortschaften im Gemein-
degebiet mit Straßenbenennungen zu versehen, hat der Bauaus-
schuss in seiner Sitzung am 22.11.2022 beschlossen, dies in Distel-
kamp in die Tat umzusetzen.
Nach Prüfung der beschlossenen Straßennamen aus einer Wunsch-
liste der Distelkamper Bürger schlägt die Verwaltung folgende Stra-
ßennamen vor.
1 Eisenberg
2 Distelkamper Hof
3 Lindengasse
4 Stockheide
5 Eichenhain
6 Pappelweg
Woher kommen die Straßenbenennungen? Diese sind in erster
Linie an die historischen Flurbezeichnungen angelehnt. In Teilbe-
reichen des Hauptortes Nümbrecht wurden z.B. Blumennamen
zugeteilt oder Bezug auf die Pflanzenwelt genommen.
Immer ist darauf zu achten, Doppelbenennungen und ähnlich
klingende Bezeichnungen auszuschließen, um Verwechslungen
vorzubeugen.
Auf Beschluss des zuständigen Bauausschusses, sollen die Orts-
bewohner ganz unbürokratisch in das Auswahlverfahren der Stra-
ßenbenennung einbezogen werden.
Sie, liebe Bürger aus Distelkamp, erhalten hiermit innerhalb
einer Frist von 6 Wochen seit Erscheinen dieses Amtsblattes die
Gelegenheit zur Stellungnahme zu den zugewiesenen Straßenbe-
zeichnungen. Sollten hierzu Eingaben erfolgen, wird der Bauaus-
schuss diese in seiner nächsten Sitzung abwägen und eine end-
gültige Beschlussfassung vornehmen.
Falls Ihrerseits keine weiteren Alternativvorschläge eingehen,
erhalten Sie nach Ablauf dieser Frist einen entsprechenden Be-
scheid mit Zuteilung Ihrer neuen Anschrift.
Ansprechpartner im Bauamt:
Angelika Franz, Tel. (02293) 302-243
Angelika.Franz@nuembrecht.de

Öffentliche Bekanntmachung
1. Satzung über die Festsetzung der Hebesätze für die Realsteuern der Gemeinde
Nümbrecht 2023 (Hebesatzsatzung 2023)
Aufgrund der §§ 7, 41 und 77 der Gemeindeordnung für das Land
Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom
14.07.1994 (GV NRW S. 666), des § 25 des Grundsteuergesetzes vom
07.08.1973 (BGBl. I S. 965) und des § 16 des Gewerbesteuergesetzes
vom 15.10.2002 (BGBl. I S. 4167), jeweils in der derzeit gültigen
Fassung, hat der Rat der Gemeinde Nümbrecht in seiner Sitzung am
13.12.2022 folgende Satzung über die Festsetzung der Hebesätze für
die Realsteuern (Hebesatzsatzung) beschlossen:

§ 1§ 1§ 1§ 1§ 1
ErhebungsgrundsatzErhebungsgrundsatzErhebungsgrundsatzErhebungsgrundsatzErhebungsgrundsatz

Die Gemeinde Nümbrecht erhebt
a) von dem in ihrem Gebiet liegenden Grundbesitz Grundsteuer nach

den Vorschriften des Grundsteuergesetzes und

b) eine Gewerbesteuer nach den Vorschriften des Gewerbesteuerge-
setzes.

§ 2§ 2§ 2§ 2§ 2
HebesätzeHebesätzeHebesätzeHebesätzeHebesätze

Die Hebesätze werden wie folgt festgesetzt:
1. Grundsteuer

1.1 für die Betriebe der Land- und Forstwirtschaft (Grundsteuer A)
auf 326 v.H.

1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 495 v.H.
2. Gewerbesteuer auf 499 v.H.

§ 3§ 3§ 3§ 3§ 3
InkrafttretenInkrafttretenInkrafttretenInkrafttretenInkrafttreten

Diese Satzung tritt zum 01. Januar 2023 in Kraft.
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Bekanntmachung über die beabsichtigte Einziehung eines
öffentlichen Weges in Nümbrecht, Birkenbach - Im Holborn
Gemarkung Nümbrecht, Flur 76, Flurstück 35

Ende:Ende:Ende:Ende:Ende:     Amtliche BekanntmachungenAmtliche BekanntmachungenAmtliche BekanntmachungenAmtliche BekanntmachungenAmtliche Bekanntmachungen

Das Grundstück der Gemarkung Nümbrecht, Flur 76, Flurstück 35 ist
im Rahmen des Umlegungsverfahrens Niederbierenbach als Wirtschafts-
weg gewidmet worden.
Die im beigefügten Lageplan gekennzeichnete Wegeparzelle im Orts-
teil Birkenbach soll eingezogen und anschließend veräußert werden.
Daher ist beabsichtigt die Wegeflächen gemäß § 7 der
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO
NRW) vom 14.07.1994 (GV NW S. 666/SGV NW 2023) in
der zurzeit gültigen Fassung in Verbindung mit § 61 Abs. 4
der Reichsumlegungsordnung vom 16.06.1937 (Reichsge-
setzblatt Teil I Nr.70, S.629)  durch Satzung einzuziehen.
Die Absicht der Einziehung wird hiermit öffentlich bekannt
gemacht, um Gelegenheit für Einwendungen zu geben.
Einwendungen können

vom 27.12.2022 bis zum 20.01.2023
schriftlich an den Bürgermeister der Gemeinde Nüm-
brecht, Hauptstraße 16, 51588 Nümbrecht oder zur Nie-
derschrift im Rathaus, vorgebracht werden.
Ein Lageplan, aus dem die einzuziehenden Bereiche er-
sichtlich sind, kann während der Dienststunden
Montag - Donnerstag 8:30 Uhr - 12:00 Uhr & 14:00 - bis
16:00 Uhr
Freitags 8:30 Uhr - 12:00 Uhr
im Rathaus der Gemeinde Nümbrecht, Hauptstraße 16,

2. Bekanntmachungsanordnung2. Bekanntmachungsanordnung2. Bekanntmachungsanordnung2. Bekanntmachungsanordnung2. Bekanntmachungsanordnung
Die vorstehende Satzung über die Festsetzung der Hebesätze für die
Realsteuern der Gemeinde Nümbrecht (Hebesatzsatzung 2023) vom
13.12.2022 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.
3. Hinweis3. Hinweis3. Hinweis3. Hinweis3. Hinweis
Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften kann gegen
diese Satzung nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung
nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn
• eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebe-

nes Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt,

• diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt ge-
macht worden,

• der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder
• der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde

vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die
Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.

Nümbrecht, 14.12.2022
gez. Hilko Redenius
Bürgermeister

Sprechstunde des
Bürgermeisters

Update: L339: Winterpause -
Arbeiten zwischen Breunfeld
und Kalkofen ruhen,
Landesstraße wird vorläufig
freigegeben

51588 Nümbrecht, Zimmer 318 eingesehen werden.

Nümbrecht, 15.12.2022
Der Bürgermeister
Hilko Redenius

Nümbrecht (straßen.nrw). Die Ar-
beiten zur Hangsicherung an der
L339 zwischen Breunfeld und Kalk-
ofen werden voraussichtlich ab
Dienstag (20.12.) witterungsbedingt
unterbrochen. Aktuell werden noch
die Schutzplanken montiert. Mit der
abschließenden Sanierung der Fahr-
bahn kann allerdings erst im neuen
Jahr begonnen werden, da diese
Arbeiten nicht bei winterlichen Tem-

peraturen stattfinden können. Zur
Entlastung der Verkehrsteilnehmer-
innen und Verkehrsteilnehmer gibt
der Landesbetrieb die Straße bis
zur Fortführung der Arbeiten frei.
Die zulässige Höchstgeschwindig-
keit wird vorübergehend auf 30 km/
h reduziert.
Die Arbeiten werden voraussicht-
lich im Frühjahr 2023 wiederaufge-
nommen.

Die Bürgersprechstunde ermög-
licht Ihnen eine Gesprächszeit mit
dem Bürgermeister ohne vorheri-
ge Anmeldung.

Diese finden wie folgt statt:
Montag, 09.01.2023
Montag, 16.01.2023
Montag, 06.02.2023
Montag, 13.02.2023
Montag, 06.03.2023
Montag, 20.03.2023
Montag, 27.03.2023
jeweils von 17.00 - 18.00 Uhrjeweils von 17.00 - 18.00 Uhrjeweils von 17.00 - 18.00 Uhrjeweils von 17.00 - 18.00 Uhrjeweils von 17.00 - 18.00 Uhr
Die Termine sind auch auf der Ho-
mepage der Gemeinde Nüm-

brecht zu finden.
 (www.nuembrecht.de).
Der nächste Termin ist am
Montag, 09.01.2023 im RathausMontag, 09.01.2023 im RathausMontag, 09.01.2023 im RathausMontag, 09.01.2023 im RathausMontag, 09.01.2023 im Rathaus
(Büro des Bürgermeisters)(Büro des Bürgermeisters)(Büro des Bürgermeisters)(Büro des Bürgermeisters)(Büro des Bürgermeisters)
Selbstverständlich stehe ich Ih-
nen davon unabhängig nach
vorheriger Terminvereinbarung
(Tel.: 02293/302-101 - Sekreta-
riat) jederzeit gerne zur Verfü-
gung.
Ich lade Sie herzlich ein.

Ihr
Hilko Redenius
Bürgermeister
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Ende:Ende:Ende:Ende:Ende:     Aus dem RathausAus dem RathausAus dem RathausAus dem RathausAus dem Rathaus
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DaZ („Deutsch als Zweitsprache“) am Campus

Ende: Neues aus dem CampusEnde: Neues aus dem CampusEnde: Neues aus dem CampusEnde: Neues aus dem CampusEnde: Neues aus dem Campus

Sprachfördergruppe Campus NümbrechtSprachfördergruppe Campus NümbrechtSprachfördergruppe Campus NümbrechtSprachfördergruppe Campus NümbrechtSprachfördergruppe Campus Nümbrecht

Seit 2015 gibt es am Campus eine DaZ- oder auch Sprachfördergruppe.
In den Räumlichkeiten des HGN und in Zusammenarbeit mit der
Sekundarschule Nümbrecht werden unter Federführung von Theresa
Strock, Lehrerin am HGN sowie Carmen John von der Sekundarschule
Kinder aus vielen verschiedenen Ländern in Deutsch unterrichtet und
so für ihr weiteres (Schul-)Leben in Deutschland fit gemacht. Die
Schülerinnen und Schüler werden neben Deutsch aber auch in Englisch
und Mathematik unterstützt.
Als unterrichtende Kolleginnen und Kollegen von HGN sind neben
Theresa Strock auch Tanja Theis, Piroshka Kostenzer, Luca Lewin,
Angela Aru und Max Franke im Einsatz. Hinzu kommt Marina Mazzotta
von der Sekundarschule am Standort Nümbrecht, Carina Trotta, Nadiia
Soprun und Jutta Radke am Stand-
ort Ruppichteroth.
Angesichts des Krieges in der Uk-
raine sind in den letzten Monaten
sehr viele Familien von dort zu
uns in den Oberberg geflohen.
Natürlich sind aber auch Kinder
aus Familien in der Sprachförder-
gruppe, die aus vielfältigen ande-
ren Gründen, wie etwa politi-
schen oder religiösen Gründen aus
ihrer Heimat geflüchtet sind, so
zum Beispiel aus Afghanistan oder
Syrien. Des Weiteren gibt es auch
Kinder aus Familien, die in erster
Linie aus beruflichen Gründen
ihre Heimat verlassen haben und
die beispielsweise aus China oder
Rumänien in den Oberberg ge-
kommen sind.
Wenn die Kinder und Jugendli-
chen am Campus ankommen, werden sie je nach Sprachkenntnissen in
eine der drei Erstfördergruppen eingeteilt oder aber der Anschlussför-
derung zugewiesen. Einteilungskriterium ist hierbei vor allem der
Zeitraum der Ankunft in Deutschland und das damit erreichte Sprach-
niveau: Wer kürzer als zwei Jahre in Deutschland lebt, wird im allge-
meiner einer Erstförderung zugewiesen. Derzeit sind 44 Jugendliche in
der Erstförderung, zwei weitere werden aber noch vor Weihnachten
bei uns ankommen. In jeder dieser Gruppen werden also etwa 15
Schülerinnen und Schüler unterrichtet.
Wer schon entsprechende Sprachkenntnisse mitbringt oder aber seit
mehr als zwei Jahren in Deutschland lebt, wird der Anschlussförderung
zugeteilt. Das betrifft aktuell acht Kinder und Jugendliche, die dreimal
wöchentlich unterrichtet werden. Die Schülerinnen und Schüler der
Erstfördergruppen dagegen werden achtmal in der Woche mit Förder-
material, das zum Leistungsstand der Kinder und Jugendlichen pas-
send ausgewählt wird, begleitend gefördert. Das stellt aufgrund der
sehr unterschiedlichen Hintergründe, Erfahrungen und nicht zuletzt
auch häufig traumatischen Erlebnisse der Kinder und Jugendlichen für
die unterrichtenden Lehrerinnen und Lehrer eine erhebliche Heraus-
forderung dar, bei der sie von der gesamten Schulgemeinschaft best-
möglich begleitet werden. Darüber hinaus wird die Sprachfördergrup-
pe auch großzügig vom Förderverein des HGN unterstützt, wie zum

Beispiel jetzt in der Adventszeit durch einen Adventskalender für alle
Kinder und Jugendlichen der Erstfördergruppen.
Die Sprachfördergruppen am Campus und am Sekundarschulstandort
Ruppichteroth wurden zuletzt vom Rotary Club Wiehl-Homburger Land
unterstützt. Der Club stellte vollausgestattete Schulrucksäcke für
bedürftige Neuankömmlinge zur Verfügung.
Neben dem Unterricht in den Sprachfördergruppen, verbringen die
Kinder und Jugendlichen die übrige Schulzeit in den Regelklassen,
denen sie zugewiesen wurden, und nehmen dort am „normalen“
Unterricht teil, und zwar 40 von ihnen am HGN, 12 an der Sekundar-
schule Nümbrecht.
Um auch hier den Kindern und Jugendlichen so gut wie möglich bei

einer raschen und erfolgreichen
Integration zu helfen, werden in
den aufnehmenden Klassen Pa-
tinnen und Paten ernannt, die sich
besonders um die ausländischen
Mitschülerinnen und Mitschüler
kümmern und ihnen bei allen mög-
lichen Fragen und Problemen zur
Seite stehen.
Die Strukturierung der Sprachför-
dergruppe der Sekundarschule am
Teilstandort Ruppichteroth ist mit
der in Nümbrecht vergleichbar.
Die Sprachfördergruppe in Rup-
pichteroth wird aktuell von 36
Schüler:innen besucht, davon
kommen 23 aus der Ukraine und
13 aus anderen Ländern. Die un-
terschiedlichen Sprachen und die
kaum vorhandenen Deutschkennt-
nisse der Jugendlichen stellen alle

Mitarbeiter:innen und Schüler:innen der Schule vor großen Herausfor-
derungen. Da ist es sehr hilfreich, wenn es Kolleg:innen gibt, die durch
vorhandene Sprachkenntnisse vermitteln können. Nadiia Soprun ist
eine Lehrkraft aus der Ukraine. Aus aktuellem Anlass musste sie ihre
Heimat verlassen. In Ruppichteroth bereichert sie nun das Kollegium
und unterstützt die Schülerinnen und Schüler der Deutschfördergrup-
pe. Der Alltag wird für alle etwas erleichtert und hilft den Schüler:innen
bei der Integration in einem fremden Land.
Zur Integration in einem Land gehören kulturelle Besonderheiten oder
geographische Kenntnisse dazu. Auch dies wird in der Deutschförder-
gruppe sowohl in Ruppichteroth als auch am Campus Nümbrecht
berücksichtigt. Die Jugendlichen lernen z.B. Deutschlands Bundeslän-
der kennen, aber auch die besonderen Feiertage, wie Nikolaus, Weih-
nachten und die dazugehörigen Bräuche, wie Advent.
Viele der unter teilweise sehr schwierigen Bedingungen zu uns ge-
kommenen Kinder und Jugendlichen leben sich so schnell in unserer
Schulgemeinschaft ein und können im Allgemeinen nach nur zwei bis
drei Jahren vollständig in den Regelunterricht übergehen.
Das Homburgische Gymnasium und die Sekundarschule wünschen
allen Leserinnen und Lesern und der gesamten Schulgemeinschaft und
deren Familien ein besinnliches Weihnachtsfest, erholsame Feiertage
und einen trotz allem - zuversichtlichen Start ins neue Jahr 2023.
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Ev. Kirchengemeinde Nümbrecht
Termine
Wir achten bei allen unseren Ver-
anstaltungen auf Gesundheits-
schutz und Hygiene
Blaues Kreuz BegegnungsgruppeBlaues Kreuz BegegnungsgruppeBlaues Kreuz BegegnungsgruppeBlaues Kreuz BegegnungsgruppeBlaues Kreuz Begegnungsgruppe
Nümbrecht Mitte
Dienstag 19.30 Uhr
Gemeindebibelstunde / Gemeindebibelstunde / Gemeindebibelstunde / Gemeindebibelstunde / Gemeindebibelstunde / VVVVVitamineitamineitamineitamineitamine
für die Seelefür die Seelefür die Seelefür die Seelefür die Seele
Mittwoch 20 Uhr
MännergebetskreisMännergebetskreisMännergebetskreisMännergebetskreisMännergebetskreis
Donnerstag 10 Uhr
EngelsstiftEngelsstiftEngelsstiftEngelsstiftEngelsstift
Jakob-Engels-Str. 4:
Mittwoch / 10 Uhr Andacht
Leo-Baer-Str. 1:
Mittwoch / 11 Uhr Andacht
Ernst-Christoffel-HausErnst-Christoffel-HausErnst-Christoffel-HausErnst-Christoffel-HausErnst-Christoffel-Haus
Bibelstunde
Freitag 10 Uhr / 6. Januar
HarscheidHarscheidHarscheidHarscheidHarscheid
Abend der StilleAbend der StilleAbend der StilleAbend der StilleAbend der Stille
Freitag 18 Uhr
FrauenhilfeFrauenhilfeFrauenhilfeFrauenhilfeFrauenhilfe
Mittwoch 14.30 Uhr / 4. Januar
WinterbornWinterbornWinterbornWinterbornWinterborn
GebetstreffGebetstreffGebetstreffGebetstreffGebetstreff
Freitag 19 Uhr / 6. Januar
Gottesdienste:Gottesdienste:Gottesdienste:Gottesdienste:Gottesdienste:
Neben den Gottesdiensten vor Ort
können Sie auch den Gottesdienst

live im Internet miterleben. Ge-
hen Sie dafür über die Internet-
Seite der Kirchengemeinde: ev-
kirche-nuembrecht.de
Nümbrecht 10.15 UhrNümbrecht 10.15 UhrNümbrecht 10.15 UhrNümbrecht 10.15 UhrNümbrecht 10.15 Uhr
24. Dezember - 15 Uhr Köhler /
17Uhr Köhler / 22Uhr Wubs
25. Dezember - Köhler / A.i.G.
26. Dezember - Henrici / PC Wir-
tenbach
31. Dezember - 17 Uhr Köhler /
A.i.G. / PC Wirtenbach
1. Januar - 15 Uhr Henrici
8. Januar - Köhler / T
Winterborn 10.15 UhrWinterborn 10.15 UhrWinterborn 10.15 UhrWinterborn 10.15 UhrWinterborn 10.15 Uhr
24. Dezember - 15.30 Uhr Ebener
/ 17Uhr Ebener
26. Dezember - Buskies
8. Januar - Ebener
18. Januar - Ebener
19. Januar - Ebener
Bierenbachtal 9 UhrBierenbachtal 9 UhrBierenbachtal 9 UhrBierenbachtal 9 UhrBierenbachtal 9 Uhr
31. Dezember - 17 Uhr Ebener
8. Januar - Ebener
Harscheid 10.15 UhrHarscheid 10.15 UhrHarscheid 10.15 UhrHarscheid 10.15 UhrHarscheid 10.15 Uhr
24. Dezember - 15 Uhr Kliesch
Krippenspiel / 17 Uhr Kliesch
1. Januar - 15 Uhr Kliesch / Andacht
8. Januar - Dripke / A.i.G.
Berkenroth 9 UhrBerkenroth 9 UhrBerkenroth 9 UhrBerkenroth 9 UhrBerkenroth 9 Uhr

31. Dezember - 17 Uhr Kliesch
8. Januar - Dripke / A.i.G.
Hier erreichen Sie uns:Hier erreichen Sie uns:Hier erreichen Sie uns:Hier erreichen Sie uns:Hier erreichen Sie uns:
Kirchenamt, Alte Poststr. 2,
Tel. 02293 - 6772 Fax 2980,
www.ev-kirche-nuembrecht.de
Öffn. Montag, Mittwoch + Freitag
9-12 Uhr; in Ferien Freitag geschl.
Pfr. M. Ebener, Auf der Hege 8,
Winterb.,T. 3771,
michael.ebener@ekir.de
Pfr. R.A. Kliesch, Im Bitzeng. 8,
Winterb., T. 1033,
ralf-andreas.kliesch@ekir.de
Pfarrer Matthias Köhler, Vors.,
Spreitger Weg 26, T. 815340,
matthias.koehler.1@ekir.de
Jugendreferent Jürgen Wubs,
Büro 2340,
j.wubs@ev-kirche-nuembrecht.de
Gem.Ref. Allmuth Hinkelmann,
Büro 7165, priv. 9377346,
allmuth.hinkelmann@ekir.de
Schülercafé Alte Schmiede, T. 938
687, Gabriel Jäger (01 57 / 76 04 00
38, E-Mail: gabriel.jaeger@ekir.de)
Seels. Beratung: Ria Vierkötter
T. 903 120
Ev. Kindergarten Arche, Nüm-
brecht, Wiesenstr. 16c; Leitung:

Mirjam Kohlmann-Barf, Tel. 42 63
Ev. Kindergarten Regenbogen,
Bierenbachtal, Wiehler Str. 52;
Leitung: Sabine Mortsiefer-Mey-
er, Tel. 44 92
Diakoniestation Nümbrecht, Lina-
Friedrichs-Str. 2, Tel. 90 37 01
Geschäftsführer: Dirk Lefherz,
Pflegedienstleitung: Silke Gelhau-
sen, E-Mail: mail@diakonie-
nuembrecht.de
Bl. Kreuz Nü.-Mitte, Nonnweiler
Küster Nümb. Jürgen Hein, Handy
0175-9177462
Beerd. Berkenr. G. Hecker, Zum
Dorfbrunnan 1a, T. 3121
Beerd. Harsch. G. Hecker, Zum
Dorfbrunnan 1a, T. 3121
Schuldnerberatung Diakon. Werk,
1x monatl. In Nümbr.,
T. 02291-808 716
Tel.-Seelsorge, T. 0800-1110111,
tägl. 0-24 Uhr 0800-1110222
CHRIS Christl. Sorgentel. Kids +
Teens Montag bis Samstag 13 bis
19 Uhr, T. 0800-120 1020
Informationen zu den Jugendgrup-Jugendgrup-Jugendgrup-Jugendgrup-Jugendgrup-
penpenpenpenpen des CVJMCVJMCVJMCVJMCVJM finden Sie im Inter-
net unter:
www.cvjm-nuembrecht.de

Dresdener Chor in
Marienberghausen

Evangelische Kirchengemeinde Marienberghaiusen
Termine
Samstag, 24. Dezember (Heilig-Samstag, 24. Dezember (Heilig-Samstag, 24. Dezember (Heilig-Samstag, 24. Dezember (Heilig-Samstag, 24. Dezember (Heilig-
abend)abend)abend)abend)abend)
15 Uhr - Gottesdienst für kleine
Kinder und ihre Familien mit Pf-
rin. Greier (Kirche)
16.30 Uhr - Christvesper unter frei-
em Himmel in Löhe mit Krippen-
spiel der Konfirmandinnen und
Konfirmanden und dem Posau-
nenchor (Pfrin. Greier)
17 Uhr - Christvesper mit Pfr. Plas-
ger und dem MGV 1854 (Kirche)
Sonntag,Sonntag,Sonntag,Sonntag,Sonntag, 25. 25. 25. 25. 25. Dezember (1. Dezember (1. Dezember (1. Dezember (1. Dezember (1.     WWWWWeih-eih-eih-eih-eih-
nachstag)nachstag)nachstag)nachstag)nachstag)
6.00 Uhr - Christmette mit dem

Kirchenchor „conTAKT“ und dem
Quempas-Chörchen (Kirche)
Montag,Montag,Montag,Montag,Montag, 26. 26. 26. 26. 26. Dezember (2. Dezember (2. Dezember (2. Dezember (2. Dezember (2.     WWWWWeih-eih-eih-eih-eih-
nachstag)nachstag)nachstag)nachstag)nachstag)
10.00 Uhr - Gottesdienst mit Präd.
Klaus Dripke (Kirche)
Samstag, 31. Dezember 2022Samstag, 31. Dezember 2022Samstag, 31. Dezember 2022Samstag, 31. Dezember 2022Samstag, 31. Dezember 2022
(Silvester)(Silvester)(Silvester)(Silvester)(Silvester)
18 Uhr - Gottesdienst zum Jah-
resende mit Präd. Klaus Dripke
(Kirche)
Sonntag, 1. Januar 2023 (Neu-Sonntag, 1. Januar 2023 (Neu-Sonntag, 1. Januar 2023 (Neu-Sonntag, 1. Januar 2023 (Neu-Sonntag, 1. Januar 2023 (Neu-
jahr)jahr)jahr)jahr)jahr)
15 Uhr - Gottesdienst mit Pfrin.
Greier (Kirche).

Anschließend findet ein Neu-
jahrsempfang für alle Gemein-
demitglieder und alle ehren-
amtlich Tätigen im Gemeinde-
haus statt.
Die Spiele-Gruppe trifft sich zu-
künftig jeden 1. und 3. Montag
im Monat im Gemeindehaus. Da
grds. in den Ferien keine Grup-
pen und Kreise stattfinden,
trifft sich diese Gruppe wieder
am 16. Januar 2023.
Das Presbyterium unserer Kir-
chengemeinde wünscht allen
Leserinnen und Lesern eine ge-

segnete Weihnachtszeit und
Gottes Segen für das Jahr 2023!
Vorankündigung:Vorankündigung:Vorankündigung:Vorankündigung:Vorankündigung:
Unter dem Thema „...es ist
immer noch Weihnachten“ fin-
det in unserer Kirche am Sonn-
tag, 8. Januar 2023, um 14.30
Uhr ein Weihnachtskonzert des
Kammerchores „ad libitum“
aus Dresden statt. Von seinem
letzten Konzert wissen wir, dass
die Zuhörer hoch qualifizierte
Chormusik erwartet. Der Ein-
tritt ist frei, um eine Spende
wird gebeten.

Der Kammerchor „ad libitum“ aus
Dresden wird am Sonntag, 8. Ja-
nuar 2023, um 14.30 Uhr wieder
in der ev. Kirche Marienberghau-
sen musizieren. Unter dem Motto
„... es ist immer noch Weihnach-
ten“ wird Musik von Heinrich

Schütz, Michael Prätorius, Max
Reger, Hugo Distler u. a. unter
der Leitung von Iris Geißler auf-
geführt, an der Orgel wird Micha-
el Bischof zu hören sein. Der Ein-
tritt ist frei, der Chor bittet am
Ausgang um eine Kollekte.
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www.bauzentrum-mies.de

Friedrich Mies GmbH & Co. KG
53809 Ruppichteroth · Köttingen 1
Tel. 02295 9096-0 · Fax 02295 9096-18
info@bauzentrum-mies.de

Filialkirche St. Mariä Königin - Marienberghausen
kath. Kirchengemeinde St. Mariä Himmelfahrt Marienfeld
Hygieneregeln im Gottesdienst |Hygieneregeln im Gottesdienst |Hygieneregeln im Gottesdienst |Hygieneregeln im Gottesdienst |Hygieneregeln im Gottesdienst |
Wir empfehlen weiterhin eine
Maske zu tragen und Abstand zu
halten.
Samstag, 24. Dezember - HeiligSamstag, 24. Dezember - HeiligSamstag, 24. Dezember - HeiligSamstag, 24. Dezember - HeiligSamstag, 24. Dezember - Heilig
AbendAbendAbendAbendAbend
15 Uhr - Krippenfeier in der Pfarr-
kirche
17 Uhr - Christmette mit dem Kir-
chenchor in der Pfarrkirche
kkkkkeineeineeineeineeine Vorabendmesse
Sonntag,Sonntag,Sonntag,Sonntag,Sonntag, 25. 25. 25. 25. 25. Dezember - 1. Dezember - 1. Dezember - 1. Dezember - 1. Dezember - 1.     WWWWWeih-eih-eih-eih-eih-
nachtstagnachtstagnachtstagnachtstagnachtstag
keine Hl. Messe in der Pfarrkir-
che
Montag,Montag,Montag,Montag,Montag, 26. 26. 26. 26. 26. Dezember - 2. Dezember - 2. Dezember - 2. Dezember - 2. Dezember - 2.     WWWWWeih-eih-eih-eih-eih-
nachtstagnachtstagnachtstagnachtstagnachtstag
11 Uhr - Hl. Messe mit dem GodS-
pellChor in der Pfarrkirche
Mittwoch, 28. DezemberMittwoch, 28. DezemberMittwoch, 28. DezemberMittwoch, 28. DezemberMittwoch, 28. Dezember
11 Uhr - Aussendung der Stern-
singer in der Pfarrkirche
19 Uhr - Abendmesse in der Pfarr-
kirche

Freitag, 30. DezemberFreitag, 30. DezemberFreitag, 30. DezemberFreitag, 30. DezemberFreitag, 30. Dezember
18.30 Uhr - Stille Anbetung in der
Pfarrkirche
19 Uhr - Hl. Messe in der Pfarrkir-
che, anschl. Beichtgelegenheit
Samstag, 31. DezemberSamstag, 31. DezemberSamstag, 31. DezemberSamstag, 31. DezemberSamstag, 31. Dezember
kkkkkeineeineeineeineeine Vorabendmesse
18.30 Uhr - Jahresabschlussmes-
se mit sakramentalem Segen in
der Pfarrkirche
Sonntag, 1. Januar - NeujahrSonntag, 1. Januar - NeujahrSonntag, 1. Januar - NeujahrSonntag, 1. Januar - NeujahrSonntag, 1. Januar - Neujahr
keine Hl. Messe in der Pfarrkir-
che
Mittwoch, 4. JanuarMittwoch, 4. JanuarMittwoch, 4. JanuarMittwoch, 4. JanuarMittwoch, 4. Januar
19 Uhr - Abendmesse in der Pfarr-
kirche
Freitag, 6. Januar - ErscheinungFreitag, 6. Januar - ErscheinungFreitag, 6. Januar - ErscheinungFreitag, 6. Januar - ErscheinungFreitag, 6. Januar - Erscheinung
des Herrndes Herrndes Herrndes Herrndes Herrn
18.30 Uhr - Stille Anbetung in der
Pfarrkirche
19 Uhr - Hl. Messe mit sakramen-
talem Segen in der Pfarrkirche,
anschl. Beichtgelegenheit
Samstag, 7. JanuarSamstag, 7. JanuarSamstag, 7. JanuarSamstag, 7. JanuarSamstag, 7. Januar

kkkkkeineeineeineeineeine Vorabendmesse
Sonntag,Sonntag,Sonntag,Sonntag,Sonntag, 8. 8. 8. 8. 8. J J J J Januar - anuar - anuar - anuar - anuar - TTTTTaufe desaufe desaufe desaufe desaufe des
HerrnHerrnHerrnHerrnHerrn
11 Uhr - Hl. Messe in der Pfarrkir-
che
Pfarrnachrichten MarienfeldPfarrnachrichten MarienfeldPfarrnachrichten MarienfeldPfarrnachrichten MarienfeldPfarrnachrichten Marienfeld
Stille Anbetung vor dem Allerhei-
ligsten jeden Freitag um 18.30 Uhr

in der Pfarrkirche!
Freitag, 6. Januar, ist um 19 Uhr
Hl. Messe mit sakramentalem
Segen.
Öffnungszeiten des PfarrbürosÖffnungszeiten des PfarrbürosÖffnungszeiten des PfarrbürosÖffnungszeiten des PfarrbürosÖffnungszeiten des Pfarrbüros
Marienfeld:Marienfeld:Marienfeld:Marienfeld:Marienfeld:
Mittwoch von 15 bis 17 Uhr
Tel.: 02245/2112
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Kath. Pfarrgemeinde
Waldbröl und Filiale
Nümbrecht
Kirchliche Mitteilungen vom 24. Dezember
bis 6. Januar 2023
Samstag, 24. Dezember HeiligSamstag, 24. Dezember HeiligSamstag, 24. Dezember HeiligSamstag, 24. Dezember HeiligSamstag, 24. Dezember Heilig
AbendAbendAbendAbendAbend
15.30 Uhr - Hl. Geist Nümbrecht
Vorfeier zum Heiligen Abend
16 Uhr - St. Michael, Waldbröl
Krippenfeier
16 Uhr - Hl. Geist Nümbrecht
Christmette
16.30 Uhr - St. Konrad, Ziegen-
hardt Christmette
20.45 Uhr - St. Michael, Waldbröl
Vorfeier zum Heiligen Abend, es
singt der Kirchenchor
21 Uhr - St. Michael, Waldbröl Christ-
mette, es singt der Kirchenchor
Sonntag,Sonntag,Sonntag,Sonntag,Sonntag, 25. 25. 25. 25. 25. Dezember  Dezember  Dezember  Dezember  Dezember WWWWWeih-eih-eih-eih-eih-
nachtennachtennachtennachtennachten
9.30 Uhr - St. Michael, Waldbröl
Festmesse
11 Uhr - Hl. Geist Nümbrecht Fest-
messe
18 Uhr - Maria im Frieden, Schö-
nenbach Festmesse
Montag, 26. Dezember ZweiterMontag, 26. Dezember ZweiterMontag, 26. Dezember ZweiterMontag, 26. Dezember ZweiterMontag, 26. Dezember Zweiter
WeihnachtstagWeihnachtstagWeihnachtstagWeihnachtstagWeihnachtstag
9.30 Uhr - St. Michael, Waldbröl
Festmesse
11 Uhr - Hl. Geist Nümbrecht Fest-
messe und Aussendungsfeier der
Sternsinger
Dienstag, 27. DezemberDienstag, 27. DezemberDienstag, 27. DezemberDienstag, 27. DezemberDienstag, 27. Dezember
18.30 Uhr - Hl. Geist Nümbrecht
eucharistische Anbetung mit Ro-
senkranz

19 Uhr - Hl. Geist Nümbrecht Hl.
Messe
Mittwoch, 28. DezemberMittwoch, 28. DezemberMittwoch, 28. DezemberMittwoch, 28. DezemberMittwoch, 28. Dezember
18.30 Uhr - St. Michael, Waldbröl
eucharistische Anbetung
19 Uhr - St. Michael, Waldbröl Hl.
Messe
Donnerstag, 29. DezemberDonnerstag, 29. DezemberDonnerstag, 29. DezemberDonnerstag, 29. DezemberDonnerstag, 29. Dezember
10.15 Uhr - CBT-Haus, Waldbröl
Hl. Messe
Freitag, 30. DezemberFreitag, 30. DezemberFreitag, 30. DezemberFreitag, 30. DezemberFreitag, 30. Dezember
18 Uhr - St. Michael, Waldbröl
ökumenisches Friedensgebet
Samstag, 31. DezemberSamstag, 31. DezemberSamstag, 31. DezemberSamstag, 31. DezemberSamstag, 31. Dezember
18 Uhr - St. Michael, Waldbröl
Vorabendmesse mit sakramenta-
lem Segen
Sonntag, 1. JanuarSonntag, 1. JanuarSonntag, 1. JanuarSonntag, 1. JanuarSonntag, 1. Januar
9.30 Uhr - St. Michael, Waldbröl
Festmesse
11 Uhr - Hl. Geist Nümbrecht Fest-
messe
11 Uhr - CBT-Haus, Waldbröl öku-
men. Sonntagsgebet
18 Uhr - Maria im Frieden, Schö-
nenbach Festmesse
Dienstag, 3. JanuarDienstag, 3. JanuarDienstag, 3. JanuarDienstag, 3. JanuarDienstag, 3. Januar
18.30 Uhr - Hl. Geist Nümbrecht
eucharistische Anbetung mit Ro-
senkranz
19 Uhr - Hl. Geist Nümbrecht Hl.
Messe
Mittwoch, 4. JanuarMittwoch, 4. JanuarMittwoch, 4. JanuarMittwoch, 4. JanuarMittwoch, 4. Januar
18.30 Uhr - St. Michael, Waldbröl
eucharistische Anbetung
19 Uhr - St. Michael, Waldbröl Hl.
Messe
Donnerstag, 5. JanuarDonnerstag, 5. JanuarDonnerstag, 5. JanuarDonnerstag, 5. JanuarDonnerstag, 5. Januar
10.15 Uhr - CBT-Haus, Waldbröl
Hl. Messe
Freitag, 6. JanuarFreitag, 6. JanuarFreitag, 6. JanuarFreitag, 6. JanuarFreitag, 6. Januar
9 Uhr - KITA St. Michael Kurz-
Gottesdienst
18 Uhr - St. Michael, Waldbröl
ökumenisches Friedensgebet
PPPPPastorastorastorastorastoralbüro albüro albüro albüro albüro WWWWWaldbröl;aldbröl;aldbröl;aldbröl;aldbröl;
TTTTTel.-Nrel.-Nrel.-Nrel.-Nrel.-Nr.:. :. :. :. : 02291/92250; 02291/92250; 02291/92250; 02291/92250; 02291/92250;
E-Mail:E-Mail:E-Mail:E-Mail:E-Mail: pastor pastor pastor pastor pastoralbuero@kkgwalbuero@kkgwalbuero@kkgwalbuero@kkgwalbuero@kkgw.de.de.de.de.de



Nümbrecht aktuell – 44. Jahrgang – Nr. 26 – 24. Dezember 2022 – Woche 51 – Rautenberg Media „Lokaler gehts nicht!“ 27

Tombola der Lichtbrücke
Nümbrecht - Letzte Chance
Schnell noch einen der zahlreichen
Gutscheine ergattern

Die Kinder in den Schulen freuen sich über ihren Filter und das saubereDie Kinder in den Schulen freuen sich über ihren Filter und das saubereDie Kinder in den Schulen freuen sich über ihren Filter und das saubereDie Kinder in den Schulen freuen sich über ihren Filter und das saubereDie Kinder in den Schulen freuen sich über ihren Filter und das saubere
TrinkwasserTrinkwasserTrinkwasserTrinkwasserTrinkwasser

Wie schon mehrfach berichtet ver-
anstaltet die Lichtbrücke Nüm-
brecht auch in diesem Jahr wieder
eine Tombola, um den Einnahme-
verlust des abgesagten Advents-
basars einwenig abzufedern.
Die Bedingungen für eine Teilnah-
me sind folgende: Wer mindestens
10 Euro auf das Konto der Licht-
brücke e.V. (IBAN: DE86 3846DE86 3846DE86 3846DE86 3846DE86 3846
2135 7102 9101 462135 7102 9101 462135 7102 9101 462135 7102 9101 462135 7102 9101 46) einzahlt
bzw. überweist, nimmt an der Ver-
losung Anfang des kommenden
Jahres teil. Zu gewinnen gibt es
zahlreiche attraktive Gutscheine
von Firmen aus Nümbrecht und
Umgebung. Hauptpreis ist wieder
ein Rundflug für 2 oder 3 Perso-
nen (abhängig vom Gesamtge-
wicht der Passagiere) über Ober-
berg mit einem schnittigen Sport-

flugzeug vom Dümpel aus.
Es lohnt also mitzumachen, denn
einen Gewinner gibt es in jedem
Fall: die bitterarmen Menschen in
Bangladesch, die von den Einnah-
men aus dieser Tombola einen
Wasserfilter bekommen, der das
tödliche Arsen aus ihrem Trink-
wasser entfernt udn sie damit vor
den schlimmen Folgen einer Arse-
nicosis schützt.
Wer nicht an der Tombola teil-
nehmen möchte, kann gerne eine
Spende auf das o.g. Konto über-
weisen.
Wichtig für die Zustellung des
Gewinns bzw. der Spendenquit-
tung: Geben Sie unbedingt im Ver-
wendungszweck entweder TTTTTom-om-om-om-om-
bolabolabolabolabola oder SpendeSpendeSpendeSpendeSpende sowie Ihre An-An-An-An-An-
schriftschriftschriftschriftschrift an!
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Die nächste Die nächste Die nächste Die nächste Die nächste Ausgabe erAusgabe erAusgabe erAusgabe erAusgabe erscheint am:scheint am:scheint am:scheint am:scheint am:
Freitag, 06. Januar 2023Freitag, 06. Januar 2023Freitag, 06. Januar 2023Freitag, 06. Januar 2023Freitag, 06. Januar 2023
Annahmeschluss ist am:Annahmeschluss ist am:Annahmeschluss ist am:Annahmeschluss ist am:Annahmeschluss ist am:
02.01.2023 um 10 Uhr02.01.2023 um 10 Uhr02.01.2023 um 10 Uhr02.01.2023 um 10 Uhr02.01.2023 um 10 Uhr

GesucheGesucheGesucheGesucheGesuche
An- und An- und An- und An- und An- und VVVVVerkauferkauferkauferkauferkauf

Achtung! Seriöse Dame sucht:Achtung! Seriöse Dame sucht:Achtung! Seriöse Dame sucht:Achtung! Seriöse Dame sucht:Achtung! Seriöse Dame sucht:
komplette Haushaltsauflösung,
Rollatoren, Hörgeräte, Porzellan, Arm-
banduhren, Orientteppiche, Schmuck,
Essbesteck, Zahngold, Melitäria 1. +
2. Weltkrieg, Streichinstrumente. Tel.
0177/7381279, Fr. Koppenhagen

KaufgesuchKaufgesuchKaufgesuchKaufgesuchKaufgesuch
Kaufe KlaviereKaufe KlaviereKaufe KlaviereKaufe KlaviereKaufe Klaviere,,,,,     WWWWWeine & Cognaceine & Cognaceine & Cognaceine & Cognaceine & Cognac

Achtung sofort Bargeld für Näh-/
Schreibmasch., Bücher, Tischwäsche,
Rollatoren, Zinn, Tafelsilber, Münzen,
Modeschmuck, Armband-/Taschenuh-
ren, Bekleidung D/H Kaufe alles aus
Wohnungsauflösung Tel.:
01634623963 Hr. Braun! Gerne ma-
chen wir Ihnen ein seriöses Angebot.
Hygienevorschriften vorhanden

Programm Jugendzentrum Nümbrecht
••••• Montag: 15 - 20 Uhr Offener

Treff
• Dienstag: 15 - 20 Uhr Offener

Treff
16.15 - 18.30 Bogenschießen
(alle 14 Tage zur geraden Ka-
lenderwoche)
16.15 - 20 Klettern (alle 14 Tage
zur ungeraden Kalenderwoche)

• Mittwoch: 15 - 16 Uhr Offener
Treff
16 - 17.30 Uhr Kochen im Juze
für Kinder und Jugendliche ab 8
Jahren. Unkostenbeitrag: 0,50
€. Anmeldung im Juze.
17.30 - 21 Uhr Offener Treff

• Donnerstag: 15 - 18 Uhr Offe-
ner Treff

• Freitag: 14 - 18 Uhr Offener Treff
Jede ungerade Kalenderwoche:
18 - 20 Uhr Juze +16 für alle ab
16 Jahren mit altersentspre-
chendem Angebot.
20 - 23 Uhr Nachtsport
Für Kids ab 12 Jahren von 20 -
21 Uhr und ab 16 Jahren von 21
Uhr - 23 Uhr in der alten Sport-

halle am Schulzentrum Nüm-
brecht.

• Samstag: 11 - 13 Uhr Frühsport
in Grötzenberg
Treffen um 10.50 Uhr am Ju-
gendzentrum

• Samstag und Sonntag: Pro-
gramm nach Vereinbarung oder
Ankündigung im Juze.

Ausführliche Infos zu unseren viel-
seitigen Freizeitangeboten erhalten
Sie im Jugendzentrum Nümbrecht.
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Ihr Malerbetrieb im Oberbergischen - seit 1967

Zum Bürgen 3 · 51702 Bergneustadt-Pernze
 0 2763/68 48     info@maler-funke-gmbh.de 

 www.maler-funke-gmbh.de

Innenraum- & Fassadengestaltung
Wärmedämmverbundsysteme

Fußbodenverlegung
Industrieanstrich

Innenraum- & Fassadengestaltung
Wärmedämmverbundsysteme

Schimmelpilzsanierung
Fußbodenverlegung

Industrieanstrich

Terrassendielen

  14.59€/lfm

* in diversen Längen
verfügbar

 

WPC Cavas
21x145 mm*, Hohlkammer/Kombiprofil
Made in Germany 

Hochgebirgs-
Lärche 
25x140 mm*, glatt/glatt 

Stauseeholz
Angelique (Basralocus) 
25x140 mm*, glatt/glatt 

6.000 m2 Ausstellung besuchen oder 
online bestellen auf: casando.de

Holz-Richter GmbH 
Holz-Richter-Straße 1 - 51789 Lindlar

Ausstellung: Schmiedeweg 1 
Tel. 02266 4735-0 · www.holz-richter.de

  6.79€/lfm

  9.79€/lfm

  6.79
  9.79

  14.59

2208018 Anzeige Anzeigenecho - Terrassendielen - 43x130.indd   117.08.2022   08:54:29

morgen schöner wohnen

Plameco Spanndecken
Wohlandstr. 3

51766 Engelskirchen
� 02263-7100572

plameco.de 

Ein Segen für Allergiker
Gesundes Raumklima dank mo-Gesundes Raumklima dank mo-Gesundes Raumklima dank mo-Gesundes Raumklima dank mo-Gesundes Raumklima dank mo-
derner Massivholzmöbelderner Massivholzmöbelderner Massivholzmöbelderner Massivholzmöbelderner Massivholzmöbel
Jeder Meteorologe weiß, dass schon
auf kleinstem Raum unterschiedli-
che klimatische Bedingungen herr-
schen können. Aber nicht nur vor
der Haustür, sondern auch in den
eigenen vier Wänden gibt es
Schwankungen des Klimas. „Mit
der passenden Wohnungseinrich-
tung lässt sich Einfluss auf ein ge-
sundes Raumklima nehmen“, weiß
Andreas Ruf, Geschäftsführer der
Initiative Pro Massivholz. Er ver-
weist auf Massivholzmöbel, die
nicht nur problemlos mit wechseln-
den klimatischen Bedingungen zu-
rechtkommen, sondern die auch zu
einem wohltuenden Mikroklima
beitragen können.
Dank atmungsaktiver Öle und Wach-
se bleibt ihre Oberfläche offenporig -
insbesondere Allergiker wissen dies
zu schätzen. Massivholzmöbel kön-
nen der Umgebungsluft durch ihre
offenporigen Oberflächen nicht nur
Feuchtigkeit, sondern auch andere
unerwünschte Stoffe entziehen, die
einem einwandfreien Durchatmen im
Wege stehen. Beim nächsten Luft-
austausch können diese dann

wieder freigesetzt und nach draußen
transportiert werden. „Darüber hin-
aus erleichtert Holz Allergikern das
Durchatmen, da es sich nur in ganz
geringem Maße elektrostatisch auf-
lädt“, ergänzt Ruf. Staub und Pollen
bleiben somit nicht an den Möbeln
haften, sondern fallen auf den Bo-
den, wo sie mit wenig Aufwand ent-
fernt werden können. „Auch Putz-
muffel wissen das zu schätzen“, sagt
der Möbelexperte und schließt: „Das
Thema Wohngesundheit wird für vie-
le Deutsche immer wichtiger. Daher
ist es nicht verwunderlich, dass heu-
te viele Einrichter bevorzugt Möbel
aus massivem Holz auswählen, denn
das Naturmaterial ist atmungsaktiv,
verbessert die Luftqualität und ist
ein wahrer Segen für Allergiker.“
(IPM/RS)
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Ihr regionaler Treppenliftpartner

aus Bergneustadt

Tel.: 0 22 61 / 9 15 67 74 

www.triumph-treppenlifte.de

Samstag, 24. DezemberSamstag, 24. DezemberSamstag, 24. DezemberSamstag, 24. DezemberSamstag, 24. Dezember
Ginkgo-ApothekeGinkgo-ApothekeGinkgo-ApothekeGinkgo-ApothekeGinkgo-Apotheke
Siebenbürger Platz 13, 51674 Wiehl (Drabenderhöhe),
02262/999111

Sonntag, 25. DezemberSonntag, 25. DezemberSonntag, 25. DezemberSonntag, 25. DezemberSonntag, 25. Dezember
Bröltal-Apotheke OHGBröltal-Apotheke OHGBröltal-Apotheke OHGBröltal-Apotheke OHGBröltal-Apotheke OHG
Brölstr. 6, 53809 Ruppichteroth, 02295/5171

Montag, 26. DezemberMontag, 26. DezemberMontag, 26. DezemberMontag, 26. DezemberMontag, 26. Dezember
Die Bären Die Bären Die Bären Die Bären Die Bären ApothekApothekApothekApothekApothekeeeee
Gouvieuxstraße 11-13, 51588 Nümbrecht
(Zentrum / am PETZ Markt (REWE)), 02293-909120

Dienstag, 27. DezemberDienstag, 27. DezemberDienstag, 27. DezemberDienstag, 27. DezemberDienstag, 27. Dezember
Homburgische Homburgische Homburgische Homburgische Homburgische ApothekApothekApothekApothekApothekeeeee
Hauptstr. 54, 51588 Nümbrecht (51581 Nümbrecht / Postfach 1107),
02293/6723

Mittwoch, 28. DezemberMittwoch, 28. DezemberMittwoch, 28. DezemberMittwoch, 28. DezemberMittwoch, 28. Dezember
Oberberg Oberberg Oberberg Oberberg Oberberg ApothekApothekApothekApothekApothekeeeee
Wiesenstraße 6, 51674 Wiehl, 02262-9998390

Donnerstag, 29. DezemberDonnerstag, 29. DezemberDonnerstag, 29. DezemberDonnerstag, 29. DezemberDonnerstag, 29. Dezember
Falken-ApothekeFalken-ApothekeFalken-ApothekeFalken-ApothekeFalken-Apotheke
Drabenderhöher Str. 35, 51674 Wiehl (Drabenderhöhe),
02262 701464

Freitag, 30. DezemberFreitag, 30. DezemberFreitag, 30. DezemberFreitag, 30. DezemberFreitag, 30. Dezember
Wiehl-ApothekeWiehl-ApothekeWiehl-ApothekeWiehl-ApothekeWiehl-Apotheke
Bahnhofstr. 5, 51674 Wiehl, 02262/91204

Samstag, 31. DezemberSamstag, 31. DezemberSamstag, 31. DezemberSamstag, 31. DezemberSamstag, 31. Dezember
Linden Linden Linden Linden Linden ApothekApothekApothekApothekApothekeeeee
Oberwiehler Str. 53, 51674 Wiehl (Oberwiehl),
02262/93535

Sonntag, 1. JanuarSonntag, 1. JanuarSonntag, 1. JanuarSonntag, 1. JanuarSonntag, 1. Januar
Löwen-ApothekeLöwen-ApothekeLöwen-ApothekeLöwen-ApothekeLöwen-Apotheke
Wülfringhausener Str. 1-5, 51674 Wiehl, 02262/93308

Montag, 2. JanuarMontag, 2. JanuarMontag, 2. JanuarMontag, 2. JanuarMontag, 2. Januar
Ginkgo-ApothekeGinkgo-ApothekeGinkgo-ApothekeGinkgo-ApothekeGinkgo-Apotheke
Siebenbürger Platz 13, 51674 Wiehl (Drabenderhöhe),
02262/999111

Dienstag, 3. JanuarDienstag, 3. JanuarDienstag, 3. JanuarDienstag, 3. JanuarDienstag, 3. Januar
Bröltal-Apotheke OHGBröltal-Apotheke OHGBröltal-Apotheke OHGBröltal-Apotheke OHGBröltal-Apotheke OHG
Brölstr. 6, 53809 Ruppichteroth, 02295/5171

Mittwoch, 4. JanuarMittwoch, 4. JanuarMittwoch, 4. JanuarMittwoch, 4. JanuarMittwoch, 4. Januar
Rathaus-ApothekeRathaus-ApothekeRathaus-ApothekeRathaus-ApothekeRathaus-Apotheke
Hauptstr. 21, 51580 Reichshof (Denklingen),
02296/1200

Donnerstag, 5. JanuarDonnerstag, 5. JanuarDonnerstag, 5. JanuarDonnerstag, 5. JanuarDonnerstag, 5. Januar
Die Bären Die Bären Die Bären Die Bären Die Bären ApothekApothekApothekApothekApothekeeeee
Gouvieuxstraße 11-13, 51588 Nümbrecht
(Zentrum / am PETZ Markt (REWE)), 02293-909120

Freitag, 6. JanuarFreitag, 6. JanuarFreitag, 6. JanuarFreitag, 6. JanuarFreitag, 6. Januar
Sonnen-ApothekeSonnen-ApothekeSonnen-ApothekeSonnen-ApothekeSonnen-Apotheke
Im Weiher 21, 51674 Wiehl (51674 Wiehl), 02262/9567

Samstag, 7. JanuarSamstag, 7. JanuarSamstag, 7. JanuarSamstag, 7. JanuarSamstag, 7. Januar
AdlerAdlerAdlerAdlerAdler-Apothek-Apothek-Apothek-Apothek-Apothekeeeee
Bielsteiner Str. 117, 51674 Wiehl (Bielstein),
02262/72150

Sonntag, 8. JanuarSonntag, 8. JanuarSonntag, 8. JanuarSonntag, 8. JanuarSonntag, 8. Januar
Homburgische Homburgische Homburgische Homburgische Homburgische ApothekApothekApothekApothekApothekeeeee
Hauptstr. 54, 51588 Nümbrecht (51581 Nümbrecht / Postfach 1107),
02293/6723

(Angaben ohne Gewähr)

KrankenhäuserKrankenhäuserKrankenhäuserKrankenhäuserKrankenhäuser
Gummersbach, 02261/17-0
Engelskirchen, 02263/81-0
Waldbröl, 02291/82-0
Wipperfürth, 02267/889-0
TierärzteTierärzteTierärzteTierärzteTierärzte
www.tieraerzte-oberberg.de/
notdienst.php
Allgemeine ärztliche Notdienst-Allgemeine ärztliche Notdienst-Allgemeine ärztliche Notdienst-Allgemeine ärztliche Notdienst-Allgemeine ärztliche Notdienst-
praxen in Oberbergpraxen in Oberbergpraxen in Oberbergpraxen in Oberbergpraxen in Oberberg
Die drei allgemeinen ärztlichen
Notdienstpraxen des ambulanten
Bereitschaftsdienstes der nieder-
gelassenen Ärzte im Kreis Ober-
berg am Kreiskrankenhaus Gum-
mersbach, am Kreiskrankenhaus
Waldbröl und am Krankenhaus
Wipperfürth sind bis 21 Uhrbis 21 Uhrbis 21 Uhrbis 21 Uhrbis 21 Uhr in
den Praxisräumen erreichbar.
Am Wochenende sowie mitt-
wochs- und freitagsnachmittags
werden die Öffnungszeiten in ei-
nen „Früh-“ und „Spätdienst“
geteilt und damit an die Stoßzei-
ten der Inanspruchnahme des
ambulanten Notdienstes ange-
passt.
Die Öffnungszeiten der Not-
dienstpraxen in Gummersbach,
Waldbröl und Wipperfürth lauten
wie folgt:
Montag, Dienstag, Donnerstag:
19 bis 21 Uhr
(bisher bis 22 Uhr)
Mittwoch, Freitag: 15 bis 17 Uhr
und von 19 bis 21 Uhr
(bisher 15 bis 22 Uhr)
Samstag, Sonntag, Feiertage:
10 bis 14 Uhr und 17 bis 21 Uhr
(bisher 10 bis 22 Uhr)
Ärztliche Hausbesuche über 116Ärztliche Hausbesuche über 116Ärztliche Hausbesuche über 116Ärztliche Hausbesuche über 116Ärztliche Hausbesuche über 116
117117117117117
Für die ambulante Versorgung
nicht mobiler bzw. bettlägeriger
Patienten in Oberberg steht der
ärztliche Hausbesuchsdienst zur
Verfügung. Die Hausbesuche wer-
den von der Arztrufzentrale NRW

koordiniert, diese ist an allen
Wochentagen rund um die Uhr
unter der kostenlosen Rufnum-
mer 116 117 erreichbar.
KinderKinderKinderKinderKinder-Notdienst in-Notdienst in-Notdienst in-Notdienst in-Notdienst in
GummersbachGummersbachGummersbachGummersbachGummersbach
Der kinder- und jungendärztlichen
Notdienst ist am Kreiskranken-
haus Gummersbach unterge-
bracht und mittwochs und frei-
tags von 16 bis 20 Uhr und an
Wochenenden von 9 bis 13 Uhr
und 16 bis 20 Uhr erreichbar.
Der ambulante augenärztliche
Notdienst wird wie gewohnt am
Montag, Dienstag und Donners-
tag von 19 bis 21 Uhr, Mittwoch
und Freitag von 13 bis 21 Uhr, am
Wochenende und an Feiertagen
von 8 bis 21 Uhr angeboten. Wel-
cher Augenarzt Notdienst hat, er-
fahren Patienten ebenfalls unter
der 116 117.
Weitere Informationen zum am-
bulanten Notdienst in Nordrhein
gibt es unter www.kvno.de/not
dienst.
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Für ein gutes Gefühl. 
Auch nach dem Besuch.
Der Johanniter Hausnotruf. Rund um die Uhr für 

Sie im Einsatz – damit Sie sicher sind!  

Jetzt kostenfrei beraten lassen – rufen Sie an 

und wir schenken Ihnen die Anschlussgebühren.

0800 3233800 (gebührenfrei)

www.johanniter.de/hausnotruf

Alle Jahre wieder!

Übergabe der gebastelten EngelÜbergabe der gebastelten EngelÜbergabe der gebastelten EngelÜbergabe der gebastelten EngelÜbergabe der gebastelten Engel

Auch in diesem Jahr ist es wieder
soweit: 362 selbst gebastelte En-
gel machen sich auf den Weg, um
den Bewohnerinnen und Bewoh-
nern des Engelsstifts, des Ernst-
Christoffel-Hauses und den Men-
schen, die von der Diakonie und
dem Pflegedienst Walter betreut
werden, ein frohes Weihnachts-
fest zu wünschen.
Erneut hat Sigrid Fröhling von der
Nümbrechter Aktionsgemein-
schaft den Kontakt zwischen dem
Homburgischen Gymnasium Nüm-

brecht und den Einrichtungen her-
gestellt. In diesem Jahr haben die
Schülerinnen und Schüler der 9d,
unterstützt von weiteren Schüler-
innen und Schülern der Jahr-
gangsstufe 9 sowie den Lehrerin-
nen Katharina Bünger und Nicola
Weber gebastelt wie die Welt-
meister.
Die Jugendlichen hoffen, mit ih-
ren selbst gebastelten Wünschen,
den Seniorinnen und Senioren
eine Freude zu machen.
K. Bünger und N. Weber


